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7Über das Begleitforschungsvorhaben und dieses Working Paper

Über das Begleitforschungsvorhaben  
und dieses Working Paper

Bestimmte Arbeitsprozesse können vom Einsatz generativer KI stark  
profitieren. Andererseits gehen damit auch Sorgen und Vorbehalte einher.  
Voraussetzung für einen verantwortungsvollen Umgang mit generativer  
künstlicher Intelligenz und für eine rationale Diskussion zu ihrem Einsatz  
in Arbeitsprozessen ist ein klarer, nachvollziehbarer rechtlicher Rahmen.  
Diesbezüglich bestehen für KI-Anbieter und insbesondere auch unter  
KI-Anwender*innen noch viele offene Fragen.

Das Begleitforschungsvorhaben „Generative KI – Innovation und Recht  
in Arbeitsprozessen“ nimmt relevante Aspekte und strittige rechtliche Fragen  
in den Blick: entlang des Lebenszyklus generativer KI-Systeme und anhand  
beispielhafter Anwendungskontexte in den Bereichen Kultur- und Kreativwirt-
schaft, Journalismus, Bildung sowie Verwaltung. Dabei orientiert es sich an der 
zukunftsgerichteten Leitfrage: Welchen rechtlichen und gesellschaftlichen 
Rahmen braucht es, damit Anwendungen generativer künstlicher Intelligenz 
bestimmte Arbeitsprozesse sinnvoll unterstützen können?

Das vorliegende Working Paper hat sich die Aufgabe gestellt, die relevanten 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung und den Einsatz von generativen  
KI-Systemen sowie für deren Output zu identifizieren und einzuordnen.  
Es erhebt nicht den Anspruch, alle relevanten rechtlichen Aspekte in gleicher 
Weise und angemessenem Umfang darstellen und wiedergeben zu können. 
Stattdessen reflektiert es die nach gegenwärtiger Betrachtung meistdis-
kutierten und sichtbarsten rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen. Auf dieser Grundlage will es zudem bestimmte 
Klarstellungsbedarfe benennen. Es richtet sich insbesondere an Policy Maker 
auf europäischer und nationaler Ebene, an netz- und digitalpolitische 
Akteur*innen aus Politik und Zivilgesellschaft sowie an Angehörige und 
Beobachter*innen praxisorientierter Wissenschaft und Wirtschaft.

Es versteht sich nicht als juristische Fachpublikation, sondern als 
Informationsressource, die allgemein verständlich formuliert ist und einen 
Überblick über den Stand der Problematik und Diskussion geben will.

Dieses Working Paper stellt zugleich den Abschluss der zweiten Phase des 
Begleitforschungsvorhabens dar. In der dritten Phase werden Handlungs-
bedarfe identifiziert, die sich auf gesetzgeberisches, wissenschaftliches, inter-
pretatives oder sonstiges Vorgehen beziehen. Diese Handlungsbedarfe  
sollen im Rahmen von interdisziplinären Zukunftslaboren weiterbearbeitet 
werden, die in den kommenden Monaten stattfinden.

Die Ergebnisse der Zukunftslabore werden ausgewertet und zusammengeführt 
und fließen in den Abschlussbericht ein.

https://irights-lab.de/projekt/generative-ki-innovation-und-recht-in-arbeitsprozessen
https://irights-lab.de/projekt/generative-ki-innovation-und-recht-in-arbeitsprozessen
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Der Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz (GenKI) ist in vielen 
Arbeitsbereichen ebenso allgegenwärtig, wie er intensiv diskutiert wird. 
Betrachtet man den Wirtschaftsbereich „KI-Entwicklung und -Modelle“, fällt 
auf, dass dort einige wenige Unternehmen nicht nur neue Märkte erschaffen 
haben, sondern sie auch weitgehend beherrschen: OpenAI, Meta, Google, 
Microsoft, Anthropic, Perplexity, DeepSeek und ein paar weitere. Diese Herstel-
ler und Anbieter von großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLM) 
und GenKI-Systemen sind international agierende Unternehmen aus den USA 
und China, die man mit Fug und Recht als „Big Player“ kategorisieren kann. 
Ihre Modelle werden millionenfach genutzt für KI-basierte Systeme, Agenten 
und Dienste, ihre Produkte und Werkzeuge werden in nahezu allen Branchen 
und Arbeitsbereichen eingesetzt, also unter anderem auch in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft, in Bildung, Forschung und Wissenschaft sowie in der Ver-
waltung, und dort jeweils für zahlreiche Tätigkeiten und Aufgaben.

Für manche dieser Arbeitsbereiche könnte die Nutzung KI-gestützter Sys-
teme – wie sie durch Beschäftigte, Mitwirkende, Verbraucher*innen und 
Kund*innen bereits stattfindet – zu einer wirtschaftlichen Bedrohung werden. 
Beispielsweise lassen sich mittels KI-Systemen Fotos, Bewegtbilder, Musik oder 
Sprachwerke erstellen und bearbeiten – was bei Kulturschaffenden bereits zu 
Auftragsrückgängen führt. KI-gestützte Chatbots und Suchmaschinen können 
außerdem als primäre Nachrichtenquelle genutzt werden, indem sie 
Zusammenfassungen, Meldungen oder Berichte zu nachrichtlichen Themen 
anbieten. Auf diese Weise könnten die KI-Anbieter den journalistischen Medien 
sukzessive Publikum und Einnahmen entziehen. Das heißt, die KI-Anbieter 
begeben sich indirekt und direkt in den Wettbewerb mit Medienhäusern, 
Kulturproduzent*innen und Kreativarbeiter*innen. Sie ziehen Aufmerksamkeit 
und Mediennutzungszeit des Publikums auf sich. Zudem vereinnahmen die 
kommerziell aufgestellten KI-Anbieter via Abonnement-Gebühren (für Pro-
Accounts) auch Teile der für Medien aufgewendeten Budgets – etwa von Ver-
braucher*innen, Unternehmen oder Verwaltungen.

Andererseits profitieren die Akteur*innen in den genannten Arbeits-
bereichen aber auch selbst davon, die KI-gestützten Werkzeuge und Dienste 
gezielt und systematisch einzusetzen. Etwa, weil sie sich davon versprechen, 
einzelne Arbeitsschritte zu optimieren und selbst produktiver und wirtschaft-
licher arbeiten zu können. Somit erscheint es insbesondere im Kultur- und 
Kreativitätsbereich, in Medien und Bildung, Wissenschaft und Forschung eine 
Ambivalenz oder auch Widersprüchlichkeit zu geben: Denn der Einsatz der KI-
Tools verspricht einerseits willkommene Effizienzsteigerungen, führt aber 
andererseits zu einer teils massiven und bedrohlichen Disruption der eigenen 
angestammten Geschäftsfelder. 

Das vergleichsweise rasche Eindringen von KI-Systemen und -Diensten in 
den Arbeitsalltag sowie in das Mediennnutzungsverhalten sehr vieler Men-
schen wirft die Frage auf, welche Regeln, welche rechtlichen, soziotechnischen 

und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eigentlich für die Anbieter, deren 
Kund*innen sowie Nutzer*innen und Anwender*innen gelten – oder womöglich 
gelten sollten: Was soll für die Hersteller großer Sprachmodelle verbindlich 
sein, wenn sie diese und ihre KI-Systeme entwickeln und vermarkten? Ebenso 
wichtig ist, den jene gesetzlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen zu blicken, unter denen KI-Systeme-Anbieter und -Betreiber auf den 
neu entstehenden Märkten agieren. Sowie auf solche, nach denen man sich als 
Nutzer*in und Anwender*in in Kultur, Medien,  
Bildung und Verwaltung richten muss oder orientiert, um KI-Systeme 
bewerten, auswählen, konfigurieren und effizient nutzen zu können.

Um diese Rahmenbedingungen zu erfassen und näher zu beleuchten, um 
drängende Fragen sowie wichtige Diskussionen zu ermitteln, haben wir im 
Begleitforschungsprojekt „Generative KI – Innovation und Recht in Arbeits-
prozessen“ branchenspezifische Kontexte untersucht. Hierzu haben wir die 
Kultur- und Kreativwirtschaft, den Journalismus, die Bildung und die öffentli-
che Verwaltung als beispielhafte Untersuchungsbereiche ausgewählt. Dieser 
multiperspektivische Blick soll dazu dienen, branchenübergreifende, relevante 
Regelungsrahmen sowie Klarstellungsbedarfe zu erkennen. Um hierbei unter-
schiedliche Perspektiven und Rollen beim Umgang mit GenKI zu berück-
sichtigen, unterscheiden wir drei Hauptphasen des KI-Lebenszyklus: erstens 
die KI-Entwicklung mit Training und Finetuning der Modelle und Systeme, 
zweitens die Auswahl und den Einsatz von KI-Systemen sowie drittens die Ver-
wendung des KI-Outputs.

Bei unseren Untersuchungen stellte sich heraus, dass in der ersten Phase des 
KI-Lebenszyklus vor allem Vorschriften aus dem Urheberrecht und Daten-
schutzrecht eine maßgebliche Rolle einnehmen. Beide Rechtsbereiche fußen 
auf der Überlegung, dass bestimmte Informationen und Daten nicht ohne 
gesetzliche oder privatrechtliche Grundlage verarbeitet und genutzt werden 
dürfen. Demgegenüber steht der Bedarf der Anbieter, KI-Modelle und -Systeme 
mithilfe möglichst vieler Informationen und Daten zu entwickeln. Die Debatte 
darüber, ob die KI-Entwicklungen teilweise nicht rechtskonform verlaufen 
sind, ist bei Weitem noch nicht abgeschlossen und dürfte – angesichts zahl-
reicher laufender Gerichtsverfahren – voraussichtlich noch Jahre andauern. 
Zugleich artikulieren viele Akteur*innen und Nutzer*innen ihre Forderungen 
nach rechtlicher Klarheit seitens des Gesetzgebers und mehr Transparenz über 
die KI-Entwicklung seitens der Hersteller.

Bei der Auswahl und dem Einsatz generativer KI-Systeme – der zweiten 
Phase des KI-Lebenszyklus – sehen sich alle Branchen vor der Herausforderung 
sicherzustellen, hier vor allem urheberrechts- und datenschutzkonform vorzu-
gehen: Wie kann verhindert werden, dass Mitarbeitende beim Einsatz und der 
Verwendung von KI gegen Gesetze verstoßen? Eng damit verbunden sind die in 
allen Arbeitsbereichen deutlich gewordenen Qualifizierungsbedarfe – sowohl 

https://irights-lab.de/projekt/generative-ki-innovation-und-recht-in-arbeitsprozessen
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der Leitungsebenen als auch der Mitarbeiter*innen. Dazu kommen die Fragen 
nach Prüf- und Kontrollobliegenheiten von KI-Betreibern. Bei all diesen Aspek-
ten geht es den Beteiligten darum, möglichst umfassend und ganzheitlich 
rechtskonform zu handeln. Zugleich wollen sie Maßnahmen ergreifen, um sich 
selbst zu regulieren und damit Verantwortungsbewusstsein zu zeigen, Stich-
wort: Compliance. 

Für die dritte Phase des KI-Lebenszyklus, die Erstellung und Verwendung 
von KI-Output, sehen viele in den untersuchten Bereichen zum einen Heraus-
forderungen und Klärungsbedarfe bezüglich der rechtlichen Einordnung und 
der rechtskonformen Kennzeichnung. Zum anderen stellt sich vielen die 
Frage, ob und wie sie womöglich in Haftung geraten, etwa wenn bestimmter 
KI-Output Schäden anrichtet, der jedoch auf Fehler im KI-Modell zurückzu-
führen sein könnte.

Übergreifend über die drei Phasen lässt sich feststellen, dass die komple-
xen Zusammenhänge zwischen Modell-Entwicklung und KI-Einsatz die 
beteiligten Akteur*innen häufig vor Herausforderungen oder gar Zerreiß-
proben stellen: KI-Systeme basieren mehrheitlich auf den KI-Modellen Dritter, 
deren Entstehungsdetails den Systemanbietern und -betreibern in aller Regel 
nicht bekannt sind und auf die sie keinerlei Einfluss haben. Das muss die Ver-
antwortungsverteilung berücksichtigen, um „chilling effects“ zu vermeiden: 
Akteur*innen würden sonst für Compliance-Anforderungen verantwortlich 
gemacht, die sie weder einschätzen noch kontrollieren können. Beispielsweise, 
wenn es zu Nutzung von Output kommt, der zu nah an den Trainingsdaten ist 
und daher in Urheberrechte eingreifen könnte. Oder wenn ein Output unrecht-
mäßig erhobene oder falsche personenbezogene Daten enthält. Steuerungs-
möglichkeiten, dies zu verhindern, haben nur die Entwickler von KI-Modellen 
und gegebenenfalls die Betreiber von KI-Systemen, nicht aber die 
Anwender*innen. Transparenzpflichten oder -gebote – von vielen gefordert und 
in der KI-Verordnung in gewisser Weise verankert – können die Ver-
antwortungsallokation durchaus beeinflussen. In konzentrierten oder 
monopolartigen Märkten funktioniert das aber in der Regel nicht.

Aus unseren ersten Untersuchungen ergaben sich eine Reihe von Erkennt-
nissen, die wir nachfolgend in Kurzform anreißen. In Kapitel 3 werden diese 
Erkenntnisse vertiefend und erweitert erörtert, basierend auf einer Literatur-
recherche und Expert*innen-Interviews (siehe hierzu die Erläuterungen zur 
Methodik in Kapitel 2).

	Zwiespältig: Viele sehen das Training von KI als 
urheberrechtlich zweifelhaft, zugleich profitieren sie von 
KI-Systemen

Große KI-Hersteller und -Anbieter sehen sich bei der Nutzung urheberrecht-
lich geschützter Werke und Inhalte für die Trainings ihrer Modelle im Recht.  
Sie berufen sich auf die FairUse-Regelung (in den USA) und auf die gesetzliche 
Ausnahme für das Text- und Data-Mining (TDM, Urheberrecht der EU).

Demgegenüber argumentieren unter anderem Kreative, Urheber*innen 
und Verwerter*innen aus Kultur, im Journalismus und im Bildungsbereich, 
dass gesetzliche Erlaubnisse für das KI-Training nicht gelten. KI-Unternehmen 
müssten Lizenzen einholen, jedenfalls aber für ihre massenhaften Nutzungs-
handlungen Vergütungen bezahlen. Des Weiteren seien Nutzungsvorbehalte 
(Opt-outs) missachtet worden. Zahlreiche Klagen sind in den USA, China, der 
EU und in Deutschland anhängig. Bisherige Gerichtsentscheidungen gehen auf 
Einzelaspekte ein, eine endgültige Klärung durch die obersten Gerichte liegt 
jedoch noch in weiter Ferne.

Die Abwehrhaltung gegen KI-Technologie ist in der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft ebenso weit verbreitet wie ambivalent: Denn angesichts des viel-
fältigen Einsatzes KI-gestützter Werkzeuge für die unterschiedlichsten 
Tätigkeiten sind die kreativen Branchen und Akteur*innen auch Nutznießende 
der neuen Technologien. Die Tools eröffnen ganz neue Möglichkeiten der 
Inhaltsproduktion, steigern Effizienz, Produktivität und damit zu einem 
gewissen Grad auch wiederum die Wirtschaftlichkeit von Kultur und Medien. 
Dementsprechend profitiert auch die Medien- und Unterhaltungsbranche 
durchaus davon, dass die Werke Dritter – und womöglich auch ihre eigenen – 
herangezogen werden, um KI-Systeme zu trainieren bzw. zu optimieren.

	Problematisch: Betreiber brauchen rechtssichere KI-
Systeme, damit sie ihrer Verantwortung gerecht werden 
können

Wer generative KI-Systeme und KI-gestützte Werkzeuge, insbesondere  
für nicht-private Zwecke, nutzen will, muss zum einen wissen, welche  
Risiken damit verbunden sind. Zum anderen sind Informationen und Kennt-
nisse erforderlich, ob und wie man mit den Tools rechtskonform agieren kann.  
Mehr noch: Wer KI-Modelle so konfiguriert und nutzbar bzw. zugänglich 
macht, dass er*sie selbst als KI-Anbieter agiert, kann verpflichtet sein – je nach 

Erste Phase des KI-Lebenszyklus:  
Entwicklung, Training und Finetuning
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KI-System – die zugrundeliegenden Datenverarbeitungen, die vorgenommenen 
Entwicklungsschritte und die vorgesehenen Einsatzzwecke nachzuweisen.  
Um diesen Pflichten nachzukommen und um auf dieser Grundlage Risiken  
und Rechtskonformität einschätzen zu können, braucht es Einblicke oder Offen-
legungen seitens der Hersteller in deren KI-Entwicklung und zu den KI-Produkt-
eigenschaften. Beispielsweise darüber, mit welchen Daten und Parametern sie 
ihre Modelle trainieren und optimieren – oder auch dazu, nach welchen Regeln 
oder Kriterien ihre KI-Systeme beim Generieren von Output vorgehen. 

Die Modell-Anbieter verweisen jedoch auf bestehende Geschäftsgeheim-
nisse sowie eigene wirtschaftliche Interessen. Außerdem tendieren sie dazu, 
sich den Forderungen und Pflichten nach Transparenz weitgehend zu ent-
ziehen. Auch sind diesbezügliche Vorgaben der KI-Verordnung (KI-VO) eher 
unspezifisch. Die ergänzend zur KI-VO von der EU-Kommission vorgelegten 
Praxisleitfäden („Codes of Practice“) sowie Leitlinien („Guidelines“) enthalten 
zwar Präzisierungen und Handlungsanleitungen zur Transparenz. Beide sollen 
die KI-Hersteller und -Anbieter anhalten und motivieren, mehr Transparenz 
über ihre Entwicklungen und Systeme zu zeigen. Doch die EU setzt darauf, dass 
sich die Hersteller den Leitfäden und Guidelines freiwillig unterordnen und 
sich diesbezüglich quasi selbst prüfen und bewerten. Darunter fällt auch die 
Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit der für die KI-Entwicklung erforderlichen 
Trainingsdaten und -verfahren. Das heißt, der Ansatz der Praxisleitfäden und 
Guidelines muss sich erst noch in der Praxis beweisen: nämlich ob diese tat-
sächlich eine Wirkungsmacht entfalten können im Sinne von mehr Trans-
parenz und mehr Rechtssicherheit für KI-Betreiber und -Nutzer*innen.

	Uneindeutig: Für die Klassifizierung  
als KI- Anbieter oder -Betreiber fehlt es an Orientierung 
und Unterstützung

Zu einem der Grundsätze der KI-Verordnung gehört, die Akteur*innen 
nach deren Tätigkeitsfeld und Umgang mit KI-Systemen in unterschiedliche 
Kategorien einzuteilen bzw. ihnen Rollen zuzuweisen. Für die Unterscheidung 
der KI-Modelle und -Systeme selbst enthält die KI-VO recht umfangreiche und 
konkrete Risikoklassifizierungen. Dennoch bleiben hier viele Fragen offen.

Das schafft Rechtsunsicherheit, denn es liegt in der eigenen Ver-
antwortung der KI-Entwickler und -Nutzer*innen, ihre Rolle und die von den 
Produkten ausgehenden Risiken einzuschätzen.

Unsicherheiten bestehen vor allem in der öffentlichen Verwaltung und im 
Bildungsbereich: Welche Anwendung ist nach der Risikoklassifizierung der KI-
Verordnung wie einzuordnen? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um 
als Betreiber und nicht als Anbieter eines KI-Systems zu gelten? Welche Risiken 
bestehen im Falle einer fehlerhaften Selbsteinschätzung? 

	Neuland: Bei der Auswahl rechtskonformer KI-Systeme 
fehlt es an Orientierung – und an strategischem Vorgehen

KI-Systeme rechtskonform einzusetzen, das ist häufig herausfordernd. Die 
Fülle der Regularien und Vorgaben ist groß, die rechtlichen Unklarheiten sind, 
schon aufgrund der Neuheit der Materie, mannigfaltig. Dies beeinträchtigt den 
Einsatz in allen beleuchteten Arbeitsbereichen, besonders aber die öffentliche 
Verwaltung und den Bildungsbereich, die besonders auf Rechtsklarheit 
angewiesen sind, um ihre strengen Konformitätsanforderungen erfüllen zu 
können. Hier fehlt es den Akteur*innen an Orientierungshilfen, etwa durch 
erkennbare Qualitätsmerkmale, Best Practices und Zertifizierungen. Zudem 
erwarten sie mehr Rechtssicherheit darüber, welche Verantwortung KI-
Betreiber für etwaige Datenschutzverstöße beim Modelltraining tragen.

Die Recherchen in den Bereichen Journalismus und öffentliche Ver-
waltung zeigen, dass verantwortliche Stellen selten strategisch vorgehen und 
bei ihrer Auswahl oft ohne hinreichende Fachexpertise entscheiden müssen. 
Expert*innen aus dem Vergabe- und Beschaffungsrecht betonen die Haftungs-
risiken und drohenden Qualitätsdefizite, die mit einer unzureichenden vertrag-
lichen Vorbereitung der KI-Beschaffung einhergehen können.

	Bemüht: KI-Qualifizierungen finden im Arbeitsalltag 
statt, die Einführung von KI-Systemen erfolgt selten 
partizipativ

In allen von uns untersuchten Arbeitsbereichen zeigt sich ein gesteigertes 
Bedürfnis, sich selbst bzw. die Mitarbeiter*innen und Beteiligten für den 
Umgang mit KI-Systemen und -Anwendungen sowie mit den generierten Ergeb-
nissen (KI-Output) zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Dies deckt sich mit 
Vorgaben aus der KI-Verordnung, wobei auch hier vielen unklar ist, ob und 
wann sie diese Qualifizierungsverpflichtungen betreffen.

Gleichwohl finden Schulungen und Fortbildungen im Arbeitsalltag statt, 
damit sich möglichst viele Mitarbeiter*innen mit den Herausforderungen und 
Möglichkeiten der KI-Werkzeuge auseinandersetzen können.

Zugleich stellt sich heraus, dass die Einführung der KI-gestützten Techno-
logien und Hilfsmittel nur selten partizipativ erfolgt. Es existieren Unklarheiten 
bzw. unterschiedliche Auffassungen darüber, ob hierbei die Beteiligung und 
Mitwirkung von Betriebsräten verpflichtend ist. Darüber hinaus sehen viele, wie 
bedeutend eine Einbeziehung von Mitarbeiter*innen ist – schon bei der Auswahl 

Zweite Phase des KI-Lebenszyklus:  
Auswahl, Einführung und Einsatz generativer KI
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und bei der Konfiguration der KI-Systeme –, insbesondere dann, wenn die KI-
Werkzeuge mittel- und langfristig in Produktions- und Arbeitsabläufe integriert 
werden sollen.

	Sensibilisierend: Der Umgang mit geschützten Werken für 
den KI-Input betrifft Urheberrechte und Datenschutz 

Als „Prompt Injection“ oder „In-Context Learning“ werden weitverbreitete 
Methoden bei der Nutzung von GenKI bezeichnet. Hierbei laden 
Anwender*innen einzelne Materialien beim Prompting in das System, etwa um 
ein Dokument zu analysieren oder zusammenzufassen oder als Orientierungs-
maßstab für den gewünschten Output („Mach mir ein Bild in dem Stil der Bil-
der, die ich hochgeladen habe“). 

Da solche Materialien häufig urheberrechtlich geschützt sind und/oder 
personenbezogene Daten enthalten, stellen sich allerhand Fragen nach der 
Zulässigkeit dieser ebenso nützlichen wie beliebten Methode. Derzeit sind hier 
noch viele Fragen offen, beispielsweise ob die TDM-Schranken des Urheber-
rechts auch solche Einzelkopien gestatten oder ob sich aus dem Datenschutz-
recht eine Rechtsgrundlage für die jeweiligen Datenverarbeitung ergibt und 
welche das ist. 

Dass solche Fragen bei Aufkommen einer neuen Rechtsmaterie nicht 
unmittelbar geklärt sind, liegt in der Natur der Sache. Hieraus ergibt sich 
jedoch Unsicherheit, die gerade bei risikoaversen Akteur*innen dazu führt, 
neue Technologien und Praktiken abzulehnen und zu vermeiden. Arbeitgeber 
sind daher gefragt, Orientierung durch interne Richtlinien, Aufklärungs-
materialien und Schulungen zu schaffen. Auch Politik und der Gesetzgeber sind 
gehalten – insbesondere im Datenschutzrecht –, weitergehende Klarheit zu 
schaffen, indem Regelungslücken zügig geschlossen oder einheitliche Leit-
linien zu den wichtigen Fragen verabschiedet werden.

	Pragmatisch: Mit KI-VO-gerechten Leitlinien schaffen 
sich Betreiber einen eigenen Handlungsrahmen

Interessanterweise werden Leitfäden, die nicht nur Rechtsfragen 
betreffen, branchenübergreifend als wichtig erachtet: In Ergänzung zu recht-
lichen Vorgaben sollen beispielsweise verbindliche Selbstverpflichtungen oder 
ethische Handlungsempfehlungen bei der Auswahl, Einführung und Ver-
wendung generativer KI-Systeme helfen. Sie finden sich bei großen Unter-
nehmen, werden von Branchenverbänden oder Interessenvertretungen 
vorgelegt, entstehen in gemeinsamen Abstimmungsprozessen in Organisatio-
nen oder als Vorschrift in Verwaltungen.

Die Umfänge, die Inhalte und der jeweilige Entwicklungsstand dieser Leit-
fäden und Handlungsempfehlungen unterscheiden sich stark: Sie reichen von 

	Unscharf: Für eine rechtssichere Kennzeichnung von KI-
Output braucht es Konkretisierung und Klarheit

Für Betreiber und Nutzer*innen stellen sich die Pflichten und Methoden 
zur Kennzeichnung als Herausforderung dar, zumal es noch an konkreten Stan-
dards oder Normen fehlt. Auch hier sind Vorgaben oder Vorlagen für rechts-
konformes Handeln gefordert: In welchen Fällen muss KI-Output als solcher 
gekennzeichnet sein – und wie muss diese Kennzeichnung genau aussehen? Wer 
ahndet unzureichende oder fehlende Kennzeichnungen? Sind technische 
Lösungen für eine rechtskonforme Kennzeichnung denkbar und gewollt? 
Braucht es unabhängige Zertifizierungsstellen bzw. werden diese eingerichtet? 

Zugleich hat für viele der verantwortungsbewusste und transparente 
Umgang mit KI-Output auch eine Bedeutung für die Außenwirkung ihres 
Unternehmens, ihrer Organisation, ihrer Verwaltung oder ihrer öffentlichen 
Einrichtung. Mit internen Regeln für Prüfschleifen und Kennzeichnungen, für 
Metadaten und Dokumentation zu KI-Output können und wollen viele Compli-
ance belegen und vertrauensbildende sowie reputationsfördernde Prozesse 
unterstützen.

Außerdem stellt sich die Frage, ob angesichts der rasch anschwellenden 
Flut von Inhalten, die mit mehr oder weniger KI-Unterstützung entstanden 
sind, die Kennzeichnung überhaupt noch zielführend ist: Denn wenn beim 
überwiegenden Teil von Inhalten entsprechende KI-bezogene Angaben zu fin-
den sind, wird dann noch differenziert? Oder steigert das nicht das Misstrauen, 
weil Inhalte pauschal als „nicht ganz echt“ betrachtet werden? Aus diesen 
Überlegungen heraus entstehen Ansätze, Technologien und das Bemühen um 
Standards, mit denen die Authentizität und „Echtheit“ von Werken gekenn-
zeichnet wird bzw. nachzuweisen ist. Hierfür besteht insbesondere im (foto-)
journalistischen und medialen Umfeld großes Interesse.

den etablierten Grundsätzen journalistischer Sorgfalt und selbst auferlegten 
Qualitätskodizes im Journalismus über verschiedene Grundsätze und Praxisleit-
fäden in der öffentlichen Verwaltung bis zu pragmatischen Leitlinien im 
Bildungsbereich. In der Kultur- und Kreativwirtschaft treffen mitunter 
abweichende Vorstellungen zu den Herangehensweisen aufeinander. Freiwillige 
Selbstverpflichtungen, Leitfäden und Compliance-Vorgaben können durchaus 
eine Wirkmacht entfalten und sich als ebenso pragmatische wie maßgebliche 
Rahmenbedingungen etablieren. Beispielsweise, wenn sie von etablierten bzw. 
einflussreichen Verbänden oder Branchen-Allianzen organisiert sind. 

Dritte Phase des KI-Lebenszyklus:  
Umgang mit dem Output generativer KI
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	Ambivalent: Urheberrechtlich ungeschützter  
KI-Output wirft zugleich urheberrechtliche 
Regulierungsfragen auf

Als eine zentrale Rahmenbedingung für den Umgang mit KI-Output  
gilt – insbesondere in den schöpferischen Arbeitskontexten von Journalismus,  
Kultur- und Kreativwirtschaft – dessen Schutzwürdigkeit. Denn häufig ent-
stehen Inhalte auch hybrid, sind also das Ergebnis einer Mischung von maschi-
neller und menschlicher Bearbeitung. Da reiner KI-Output schutzlos ist, alle 
menschlichen Anteile hingegen schutzfähig sind, stellt sich unter anderem die 
Frage, wie sich die menschlichen, schutzfähigen Anteile verlässlich oder auch 
rechtssicher nachweisen ließen.

Neben der vor allem rechtspolitischen Debatte, ob das Urheberrecht auch 
für KI-generierte Werke gewährt werden sollte, stellt sich die Frage, ob nicht 
schon die geltenden Leistungsschutzrechte ausreichenden Schutz gewähren. Sie 
schützen beispielsweise die kreativen Leistungen ausübender Künstler*innen, 
aber auch den Aufwand und die Investitionen jener, die an der Produktion, Ver-
edelung und Veröffentlichung eines urheberrechtlich geschützten Werks mit-
wirken. Diese Rechte sind teilweise unabhängig davon, ob Menschen an den 
Leistungen mitgewirkt haben oder ob sie rein computergeneriert wurden. 
Zumindest denkbar ist, dass an KI-erzeugten Tonaufnahmen Leistungsschutz-
rechte des Tonträgerherstellers entstehen. Auch das Leistungsschutzrecht für 
Presseverleger könnte einen gewissen Schutz gegen die Nachnutzung syntheti-
scher Pressebeiträge bieten – doch das ist noch unklar. Leistungsschutzrechte 
haben einen engeren Anwendungsbereich als das Urheberrecht: Letzteres gilt 
universell für alle menschengemachten persönlichen Kreationen. Leistungs-
schutzrechte gelten dagegen nur punktuell für bestimmte Arten von Produkten.

	Vielfältig: Weitere Themenfelder zu rechtlichen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bei KI-Verwendung

Entsteht durch den Einsatz eines KI-Systems ein Schaden, ist die Haftung 
nach den allgemeinen Grundsätzen zu ermitteln. Ein belastbarer Überblick 
über relevante Haftungsrisiken fehlt vielen Akteur*innen im Bildungsbereich 
noch. Der Grund hierfür ist einerseits der Regulierungsansatz über das Produkt-
sicherheitsrecht, andererseits die noch jungen Reformen.

Der Einsatz von GenKI-Anwendungen im Bildungsbereich prägt unter 
anderem die Debatte um neue Rahmensetzungen für die Bearbeitung von 
Prüfungsaufgaben. Zwar sind KI-Werkzeuge an Schulen wie Hochschulen weder 
pauschal verboten noch pauschal erlaubt – zentral ist die Frage der Bewertbar-
keit einer eigenständigen Leistung der geprüften Personen. Gleichwohl drängen 
viele darauf, diesbezügliche prüfungsrechtliche Fragen zu klären. Erste recht-
liche Beurteilungen und Empfehlungen der Bundesländer liegen bereits vor.  

Sie gehen in die Diskussion um den künftig sinnvollen Einsatz von generativen 
KI-Systemen in Prüfungskontexten ein, welche in vollem Gange ist.

Bundes- und landesrechtlich werden die für die Entwicklung von generati-
ven KI-Systemen geltenden Vorschriften der KI-VO vereinzelt durch Gesetze 
und – teils unveröffentlichte – Verwaltungsvorschriften weiter präzisiert und 
ausgeführt. Auch der Nutzung des Outputs generativer KI-Systeme sind dienst- 
und verwaltungsrechtliche Grenzen gesetzt. Akteur*innen aus der Verwaltungs-
praxis und Wissenschaft weisen auf die Hebelwirkungen des Beschaffungs- und 
Vergaberechts hin. Im Zuge von Beschaffung und Vergabe könnte man – mit 
Blick auf die Vorschriften – rechtliche und ethische Anforderungen an das 
betreffende KI-System gegenüber Dienstleistern und Entwicklern einfordern. 
Beispielsweise, dass es Qualitätsanforderungen zur Produktsicherheit einhält 
oder dass es bei einer ethischen Folgenabschätzung gut abschneidet.
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Die Systeme generativer KI haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte 
gemacht: Von Texten und Bildern bis hin zu Codes oder Musik – generative  
KI-Systeme werden in Bildung, Verwaltung, Journalismus und der Kultur-  
und Kreativwirtschaft schon heute vielfach eingesetzt. Unterschiedlich aus-
gestaltete Generatoren und Automatisierungstools werden als Hilfestellung  
im Kontext verschiedener Prozess- und Entwicklungsschritte verwendet und 
bieten als multimediale Chatbots auch in der Außenkommunikation 
Unterstützungspotenzial.

KI-Systeme werden häufig in erster Linie als effizienzsteigernde Anwendungen 
der Arbeitswelt begriffen, mit deren Hilfe Output generiert und Arbeits-
prozesse automatisiert werden können. Branchenübergreifend werden in 
Unternehmen und Institutionen Experimentierräume für Mitarbeitende und 
KI-Taskforces geschaffen, um immer neue Anwendungsfälle und Einsatz-
potenziale für generative KI-Systeme zu identifizieren.

Doch mit den wachsenden Möglichkeiten gehen auch Herausforderungen ein-
her: Woran erkennen verantwortliche Leitungsstellen bei der Auswahl genera-
tiver KI-Systeme qualitativ überlegene Anwendungen? Anhand welcher 
Kriterien können rechtliche, technische und organisatorische Anforderungen 
bewertet und überprüft werden? Genügen rechtskonforme KI-Systeme den 
Bedarfen im konkreten Einsatzkontext? Und wie kann sichergestellt werden, 
dass die versprochenen Einsatzmöglichkeiten und erhofften Mehrwerte beim 
konkreten Einsatz tatsächlich realisiert werden können, ohne zugleich zusätz-
liche Haftungsrisiken durch fehlerhafte Verwendung oder nicht kontrollierte 
„Schatten-KI“ auszulösen?

Das sind nur einige der komplexen Fragen, die das Aufkommen und die  
rapide Verbreitung von generativer KI aufgeworfen hat. Angesichts der  
Dynamik und erheblichen gesellschaftlichen Bedeutung dieser Entwicklung ist 
es schwer, den Überblick über Debatten, Themen, Fragen und Antworten zu 
behalten. Die Unübersichtlichkeit und Komplexität der Thematik schafft 
Unsicherheit bei Menschen, Unternehmen und Behörden. Dieses Working 
Paper soll daher Orientierung ermöglichen. Es versteht sich als strukturierter 
Überblick über den Stand der Debatte zum Thema „Generative KI – Innovation 
und Recht in Arbeitsprozessen“ und die mannigfaltigen Aspekte, die  
diesbezüglich diskutiert werden.

Der Ausgangspunkt: KI-Systeme werfen bedeutende 
rechtliche Fragen auf – GenKI schafft Orientierung

Leitfragen

Als Teil des Begleitforschungsvorhabens „Generative KI – Innovation und Recht 
in Arbeitsprozessen“ ist das vorliegende Working Paper darauf ausgerichtet, 
rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu identifizieren, die für 
einen sinnvollen Einsatz und Umgang mit generativen KI-Anwendungen in 
Arbeitsprozessen erforderlich sind. Als Ausgangspunkte dienten folgende über-
geordnete Forschungsfragen:

Welche sind die  
relevanten Rechtsgrundlagen  

für die Entwicklung  
von generativer KI? 

Welche arbeitsbezogenen  
Einsatzszenarien  

sind besonders sinnvoll?

Welche  
Rahmenbedingungen  

tragen wesentlich dazu bei, 
dass die Potenziale  

generativer KI in Arbeits-
kontexten auch tatsächlich 
genutzt werden können? 
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Vier beispielhaft ausgewählte Arbeitsbereiche  
als Betrachtungsräume

Um sich der Beantwortung der Leitfragen in den genannten, umfassenden  
Perspektiven möglichst ganzheitlich und praxisrelevant zu nähern, wurden in 
einem ersten Schritt vier Arbeitskontexte definiert: Journalismus, Bildung,  
Kultur- und Kreativwirtschaft und (öffentliche) Verwaltung (siehe hierzu die 
näheren Beschreibungen aller vier Arbeitsbereiche weiter unten in diesem Kapitel).

Für die Auswahl der untersuchten Arbeitskontexte wurde herangezogen, in 
welchen Arbeitsfeldern generative KI-Systeme bereits in größerem Umfang 
genutzt, Potenziale und Risiken in der KI-Nutzung identifiziert und mögliche 
Veränderungen der Arbeitsprozesse diskutiert werden. Hinzu kamen die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Tätigkeitsfelder sowie die 
Übertragbarkeit des untersuchten Arbeitskontexts auf vergleichbare Branchen 
und Arbeitsbereiche. 

Die Fokussierung dieser vier beispielhaften Arbeitskontexte soll dazu bei-
tragen, den Untersuchungsgegenstand „Generative KI-Systeme in Arbeits-
kontexten“ greifbar zu machen. Bereichsübergreifend relevante Problemlagen 
werden erkennbar, ohne branchenspezifische Problemstellungen zu übersehen.

Drei Phasen des Umgangs mit generativer KI als 
Betrachtungsstruktur

Um die rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für den 
Umgang mit GenKI verständlich und übersichtlich zu erörtern, identifiziert 
das Forschungsprojekt drei wesentliche Phasen des Umgangs mit generativer 
KI: Die erste Phase beschäftigt sich mit der Entwicklung der KI-Modelle durch 
große Hersteller und Anbieter. In der zweiten Phase geht es um Auswahl,  
Einführung und Einsatz generativer KI-Modelle und -Systeme, etwa durch 
Unternehmen, Einrichtungen oder Organisationen. Die dritte Phase bezieht 
sich auf den KI-Output, also die mittels KI-Modellen, KI-Systemen sowie  
KI-gestützten Werkzeugen generierten Werke und Ergebnisse (siehe hierzu die 
Beschreibungen der drei Phasen in Kapitel 1).

Diese dreiteilige Betrachtung spiegelt sich in den aggregierten  
Erkenntnissen wider, siehe Kapitel 1 und analog dazu auch die Zuordnungen 
im Kapitel 3.

Methodik und Vorgehen
Mixed-Methods-Ansatz:  
Quellenrecherche und qualitative Interviews

Die dem vorliegenden Working Paper zugrunde gelegten Informationen stützen 
sich auf eine Literatur- und Sachrecherche anhand einschlägiger Fach-
publikationen aus verschiedenen Disziplinen. Die Entwicklung im Bereich KI 
sind dynamisch, zugleich wird hierzu sehr viel publiziert. Eine umfassende 
Auswertung aller einschlägigen Publikationen wäre unmöglich. Ausgewertet 
wurde eine Vielzahl von Publikationen aus dem Zeitraum von Januar bis Juli 
2025 sowie vereinzelt Materialien aus August und September 2025.

Um die recherchierten Informationen, Zusammenhänge und Ein-
schätzungen einordnen und auf ihre praktische Relevanz für den jeweiligen 
Arbeitskontext überprüfen zu können, wurden insgesamt 30 leitfadengestützte 
Expert*inneninterviews mit einer Dauer von jeweils bis zu 60 Minuten durch-
geführt. Bei der Auswahl der interviewten europäischen Expert*innen wurde 
auf eine gleichmäßige Repräsentation aller untersuchten Arbeitsbereiche und 
der untersuchten Phasen des Lebenszyklus von KI geachtet. Bei den inter-
viewten Expert*innen handelt es sich neben Akteur*innen aus der Wissen-
schaft um wirtschaftlich aktive Akteur*innen aus Leitungspositionen und aus 
der Praxis. 

Der zugrunde gelegte Interviewleitfaden fußt auf den zentralen 
Forschungsfragen des Forschungsvorhabens und wurde in der Interview-
situation jeweils an die spezifische Expertise der Interviewpartner*innen 
angepasst. Alle Fragestellungen und Interviews setzten einen explorativen 
Schwerpunkt auf offene Erzählaufforderungen, um den Interview-
partner*innen die Möglichkeit zu geben, weitergehende Eindrücke und Ideen 
zu GenKI in ihrem jeweiligen Arbeitskontext zu formulieren. Die Interviews 
wurden aufgezeichnet und mithilfe der serverbasierten KI-Werkzeuge Aiko und 
Amberscript transkribiert. Die Antworten, Aussagen und Reflexionen der 
Interviewpartner*innen dienten wie die Literaturrecherche dazu, sich ein 
Gesamtbild über die schwer überschaubare Thematik und den derzeitigen Dis-
kussionsstand zu verschaffen. 
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Kultur- und Kreativwirtschaft

Schon heute kommen generative KI-Systeme in der Kultur- und Kreativwirt-
schaft umfassend zum Einsatz. Von der Erstellung von Blogartikeln und Werbe-
kampagnen über die Zusammensetzung von Hintergrundmusik bis hin zur 
Skizzierung von Logos, Schriftzügen oder Bildmarken: Das Potenzial der neuen 
Technologien in der kreativen Produktion ist vielfältig. Neben Assistenzauf-
gaben in der Erstellung kreativer Werke kommen KI-Systeme auch für voll-
ständig neuartige Kreationen und Kunst-Zusammenhänge zum Einsatz. Es 
scheint daher absehbar, dass in Zukunft nahezu alle Phasen des kreativen Pro-
zesses – von der Ideenfindung über die Produktion und Kuratierung bis hin zur 
Vermarktung – von generativer KI beeinflusst sein werden.

Dabei lassen sich zwei zentrale Anwendungsziele unterscheiden: Zum 
einen die Automatisierung, Beschleunigung und Optimierung von Routine- 
und (Post-)Produktionsprozessen (zum Beispiel Farbkorrektur, Entfernung  
von Aufnahmeelementen, Musikmastering). Zum anderen der (mitunter noch 
experimentelle) Einsatz als kreatives Werkzeug innerhalb gestalterischer 
Schaffensprozesse. Nach gängigem Narrativ bedingen sich die Anwendungs-
ziele: Durch die Effizienzsteigerungen im Rahmen von Routineaufgaben 
erhoffen sich Entscheider*innen und Akteur*innen mehr Raum für Kreativität 
und Originalität.

In der Tat bieten generative KI-Systeme insbesondere kleineren Unter-
nehmen und Einzelpersonen die Chance, ehemals aufwendige Produktionen 
kostengünstig durchzuführen. Auf der anderen Seite deutet sich in Form von 
Auftragsrückgängen und Einkommensverlusten, Aufgabenveränderungen und 
dem Wegfall von Arbeitsplätzen auch das disruptive Potenzial generativer KI-
Systeme an. Dabei werden die Einsatzmöglichkeiten von generativen KI-Syste-
men und die Nutzung von KI-Output im Allgemeinen noch längst nicht 
ausgeschöpft – zu häufig bremsen bislang Implementierungskosten und 
Anpassungsaufwände die Veränderung bestehender schöpferischer Prozesse.

Auf der einen Seite übernehmen generative KI-Systeme vereinzelt bereits 
ganze Produktionsschritte im musikalischen, bildnerischen oder sonstigen 
Kreationsprozess – und drängen Kreativschaffende damit in die Rolle, den KI-
Output zu beaufsichtigen und zu kontrollieren. Auf der anderen Seite experi-
mentieren Kultur- und Kreativschaffende mit immer neuen kooperativen 
Funktions- und Einsatzmöglichkeiten. Das heißt: Die Kreativwirtschaft nimmt – 
trotz der berechtigten Kritik am Umgang der KI-Hersteller mit ihren Werken 
beim Training und Finetuning – zugleich längst auch die Rolle ein und an, selbst 

„KI-Modelle“ lassen sich vereinfacht 
als mögliche Vorprodukte von  
KI-Systemen verstehen. Sie sind die 
Datenbasis für die KI-Systeme, die wie-
derum Anwendungen dieser Datenbasis 
sind. Modelle basieren auf spezifi-
schen technischen Verfahren, wie dem 
maschinellen Lernen, und eröffnen oft 
eine große Bandbreite von Anwendungs-
möglichkeiten. Bekannt sind daher auch 
die Begriffe „Basismodell“ oder „gro-
ßes Sprachmodell“ (Large Language 
Model, kurz: LLM). Der Verwendungszweck 
ist bei der Entwicklung von KI-Modellen 
in der Regel noch nicht festgelegt, 
sondern „von der Art und Weise seines 
Inverkehrbringens“ abhängig. KI-
Modelle werden in der Regel von ihren 
Anbietern vermarktet. In diesem Zuge 
werden auch Lizenzen an Anbieter von 
KI-Systemen vergeben.

 Ein „KI-System“ wird verstanden als 
„ein maschinengestütztes System, das 
für einen in unterschiedlichem Grade 
autonomen Betrieb ausgelegt ist und 
das nach seiner Betriebsaufnahme 
anpassungsfähig sein kann und das aus 
den erhaltenen Eingaben […] explizite 
oder implizite Ziele ableitet“ (Art. 3 
Nr. 1 KI-VO). Maßgeblich ist insbeson-
dere das Kriterium der Ableitung, in 
dem sich die Entwicklung des Systems 
auf der Basis von Prinzipien vor allem 
des maschinellen Lernens widerspie-
gelt. KI-Systeme sind auf KI-Modellen 
basierende Anwendungen, die auf unter-
schiedliche Art in den Verkehr gebracht 

werden. Beispiele für bekannte KI-Sys-
teme sind ChatGPT, Claude oder Gemini, 
Midjourney oder Dall-E.

„Generative KI-Systeme“ sind solche, 
die eine Erzeugung von Inhalten ermög-
lichen, etwa in Form von Text-, Audio-, 
Bild- oder Videoinhalten. Aufgrund der 
vielseitigen Einsatzmöglichkeit und 
Nutzbarkeit insbesondere von textli-
chem KI-Output weisen generative KI-
Systeme oft ein breites Spektrum an 
möglichen Einsatzgebieten und Aufga-
ben, die mit ihrer Hilfe erledigt werden 
können, auf.

„Anbieter“ sind jene Unternehmen oder 
Personen, die ein KI-Modell oder ein 
KI-System entwickeln oder entwickeln 
lassen und unter eigenem Namen auf den 
Markt bringen. Je nach Entwicklungs-
prozess eines KI-Systems können (und 
werden häufig) die Anbieter von KI-
Modellen und von KI-Systemen unter-
schiedliche Akteure sein. 

„Betreiber“ sind Personen, Unternehmen 
oder Institutionen, die KI-Systeme für 
berufliche und/oder kommerzielle Zwe-
cke einsetzen. 

 Der Begriff „Nutzer*innen“ wird in der 
KI-Verordnung nicht definiert. Nach-
stehend werden hierunter Unternehmen 
oder Personen verstanden, die KI-Sys-
teme verwenden, unabhängig davon, zu 
welchem Zweck.

Terminologie Die vier beispielhaft ausgewählten Arbeitsbereiche

Um Brüche und Widersprüche zu den untersuchten rechtlichen Rahmen-
bedingungen zu vermeiden und gleichzeitig die allgemeine Lesbarkeit zu 
gewährleisten, orientiert sich das vorliegende Working Paper in seiner Termino-
logie überwiegend an der im August 2024 in Kraft getretenen KI-Verordnung der 
Europäischen Union. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689
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Betreiberin und Entwicklerin von KI zu sein. Sie nutzt die KI-Werkzeuge schöp-
ferisch und produktiv und trägt zu ihrer Optimierung sowie letztlich zur Ver-
änderung der eigenen Märkte durch den Einsatz von KI-Systemen bei.

Allen Akteur*innen ist klar, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft derzeit 
eine beispiellose Disruption erlebt. Die kommerzielle Nutzung von KI-Systemen 
und KI-Output wirkt wie ein Katalysator für Veränderungsprozesse, die schon 
seit Längerem aus wirtschaftlichem Druck vorangetrieben werden, vor allem 
zur Einsparung von menschlicher Arbeit und Personalkosten. Diese Ent-
wicklung polarisiert: Die einen nehmen die durch KI bedingten Veränderungen 
gegenüber traditionellen Arbeitsweisen offen an, entwickeln spezifische KI-Sys-
teme mit und setzen sich künstlerisch-kreativ mit der Funktionsweise der 
Technologie auseinander. Die anderen begegnen KI mit Skepsis und Vor-
behalten und lehnen Technologie und hierauf basierende Entwicklungen ab, 
weil sie sich angesichts des Vorgehens der KI-Industrie übergangen und aus-
gebeutet fühlen. Viele – vor allem Kreativschaffende – stellen sich die Grund-
satzfrage: Was ist Kunst wert – und wer sollte für sie zahlen?

Bildung

Generative KI-Systeme gewinnen im Bildungsbereich zunehmend an 
Bedeutung, bieten sie doch die Möglichkeit, Lerninhalte individuell zu 
erstellen, Lernprozesse zu unterstützen und neue Formen der Interaktion zwi-
schen Lehrenden und Lernenden zu ermöglichen. Bislang sind die effektive 
Entwicklung und spätere Integration der Systeme im Alltag jedoch noch häufig 
mit Herausforderungen verbunden, die über die rein technischen Aspekte 
hinausgehen. Das vergleichsweise breit aufgestellte Akteur*innenfeld reicht 
von Lehrenden und Lernenden über Entscheidungsträger*innen und unter-
schiedlich aufgestellten Bildungseinrichtungen bis zu Schulbuchverlagen und 
Ed-Tech-Unternehmen. Jede Gruppe bringt unterschiedliche Erwartungen, 
Interessen und rechtliche wie organisatorische Herausforderungen mit.

Trotz intensiver Diskussionen um ihre Risiken und Herausforderungen 
kommen generative KI-Systeme im Bildungswesen bereits in vielen unter-
schiedlichen Anwendungsfällen zum Einsatz. Lernende nutzen generative KI-
Tools etwa, um Aufgaben zu bearbeiten, Texte zu erstellen oder Inhalte zu 
recherchieren. Dafür lassen sie sich von KI-Tools Textbausteine generieren, 
Inhalte sortieren und zusammenfassen, große Datenmengen strukturieren, zu 
eigenen Texten Feedback geben oder diese korrigieren. Lehrende nutzen KI-
Tools, um Unterrichtsmaterialien vorzubereiten und zu erstellen, wie z. B. 
Arbeitsblätter, Präsentationen oder Prüfungsaufgaben. Dadurch wird die 
Unterrichtsvorbereitung effizienter und sie kann besser auf die individuellen 
Bedürfnisse der Schüler*innen abgestimmt werden. Zudem setzen Lehrende 
KI-Tools ein, um individualisiertes Feedback zu geben oder Prüfungen auszu-
werten. Schulverwaltungen setzen generative KI-Tools vor allem zu 

organisatorischen Zwecken ein, beispielsweise um Lehrpläne zu erstellen oder 
Ressourcen effektiver zu planen. Die für den (schulischen) Bildungsbereich 
relevanten Rahmenbedingungen für Auswahl, Einführung und Einsatz von 
generativen KI-Systemen wurden von der Kultusministerkonferenz (KMK) ein-
gekreist – zumindest lässt sich die im Oktober 2024 von der KMK heraus-
gegebene „Handlungsempfehlung für die Bildungsverwaltung zum Umgang 
mit Künstlicher Intelligenz in schulischen Bildungsprozessen“ so einordnen.

Die Fragen zur rechtskonformen Entwicklung von generativen KI-Systemen 
beschäftigt bislang vor allem die Anbieter von Bildungs-KI-Systemen: nament-
lich etwa private Ed-Tech-Unternehmen wie fobizz und FelloFish oder durch die 
öffentliche Hand finanzierte Angebote wie das KI-Tool „KAI“ der Technischen 
Universität Dresden. Dass generative KI-Modelle von Grund auf autonom ent-
wickelt und trainiert werden, kommt im Bildungssektor aufgrund der hohen 
Kosten für die notwendige technische Infrastruktur, des immensen Energiever-
brauchs sowie des fehlenden Know-hows jedoch kaum vor. Stattdessen werden 
Lizenzen für vortrainierte KI-Modelle kommerzieller Anbieter oder frei verfüg-
bare Open-Source-Modelle erworben, genutzt und für bildungsrelevante Ein-
satzzwecke insbesondere im Wege des Prompt-Engineerings angepasst.

Journalismus und Medien

Für die Betrachtung der Rahmenbedingungen im Arbeitsbereich Journalismus 
sind dessen besondere Merkmale zu berücksichtigen. So ist Journalismus unter 
anderem dadurch gekennzeichnet, dass in vielen Fällen eine Massen-
produktion von Inhalten stattfindet: Täglich werden je nach Größe des Medien-
unternehmens Nachrichten, Berichte, Reportagen und Interviews in gewaltiger 
Zahl und unter hohem Zeit- und Wettbewerbsdruck erstellt. Ein solcher 
Produktionsalltag legt nahe, zahlreiche generative KI-Systeme zu testen und 
einzusetzen. Tatsächlich haben Algorithmen- und KI-gestützte Werkzeuge 
schon seit Längerem Einzug in vielen Produktionsbereichen gehalten und 
haben sich in vielen Fällen bereits bewährt – von der Recherche über die Pro-
duktion bis hin zu Vertrieb und Management. 

Neuere Werkzeuge, die auf GenKI basieren, kommen spätestens seit Ende 
2022 in vielen Teilbereichen der journalistischen Produktion immer regel-
mäßiger und systematischer zum Einsatz. Entscheider*innen und Akteur*in-
nen beabsichtigen, die journalistische Produktion mittels leistungsfähiger und 
verlässlicher KI-Werkzeuge zu rationalisieren. Ebenso streben Verlage danach, 
mittels KI-gestützter Analysen des Online-Leseverhaltens den Leser*innen per-
sonalisierte Inhalte auszuspielen. Hierfür nutzen journalistische Betriebe die 
KI-Systeme großer internationaler KI-Anbieter, um sie per Prompt-Engineering 
auf ihre eigenen, spezifischen Bedarfe zuzuschneiden.

Insbesondere große Medienunternehmen investieren zudem in die Opti-
mierung KI-gestützter Prozesse: In Redaktionen entstehen Prompt-Sammlungen  

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_10_10-Handlungsempfehlung-KI.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_10_10-Handlungsempfehlung-KI.pdf
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(Libraries) zur Vereinfachung des Prompt-Engineerings, das zum festen 
Bestandteil journalistischer Arbeit wird. Mit KI-Agenten bzw. KI-Assistenten, 
RAGs (= Retrieval-Augmented Generation) und Metaprompts, Multi-Hop-Fragen 
und ähnliche Methoden werden halbautomatisierte Arbeitsschritte mit-
einander verschränkt und auf die spezifischen Datenquellen des Verlags 
zugeschnitten. Solche und weitere Werkzeuge und Funktionalitäten entwickeln 
und liefern ihnen die Anbieter großer Content-Management-Systeme als neue 
und direkt integrierbare Plug-ins und Erweiterungen.

Den Journalist*innen kommt in einer freien, demokratischen Gesellschaft 
eine besondere Verantwortung zu: Sie sollen als unabhängige, staatsferne Gate-
keeper fungieren und mit verlässlichen, korrekten und vertrauenswürdigen 
Informationen zu Aufklärung und Meinungsbildung beitragen. Zu den generellen 
rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen der Journalismus und dessen 
Akteur*innen agieren – auch unter dem Begriff „Presse“ zusammengefasst – 
gehören sowohl bestimmte Privilegien als auch Pflichten. Beispielsweise Aus-
nahmerechte hinsichtlich aktueller Berichterstattung, des Informantenschutzes 
oder der Aufdeckung von gesellschaftlich relevantem Fehlverhalten, zugleich 
etwa die Verpflichtungen zu Sorgfalt und Transparenz.

Nicht zuletzt ist der Journalismus heutzutage bereits nahezu täglich mit 
Inhalten konfrontiert, die zu gewissen Teilen oder komplett generativer KI-Out-
put sind oder in irgendeiner Weise mit KI-gestützten Tools erzeugt wurden. Das 
umfasst Texte, Bilder, Audio-, Video- wie audiovisuelle Inhalte gleichermaßen 
und betrifft sämtliche denkbaren Distributionsformen: etwa Websites, Apps, 
Podcasts, Druckerzeugnisse, Radio oder TV. Daraus ergibt sich für Journa-
list*innen einerseits die Frage nach der Richtigkeit der Informationen, Bilder 
und Berichte – auf die sie mit akribischen Prüfungen reagieren müssen. 
Andererseits werden sowohl Kennzeichnungen und Nachweise immer wichti-
ger, etwa von KI-generierten oder KI-manipulierten Inhalten, als auch Beweise 
der Authentizität, etwa eines fotojournalistischen Bildes. Denn die inhaltliche 
Qualität, die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der Arbeit ist entscheidend 
für das Vertrauen der Gesellschaft in den Journalismus und für den Erhalt sei-
nes besonderen Status.

(Öffentliche) Verwaltung

Im Rahmen unserer Untersuchungen zeigte sich, dass Akteur*innen in der 
öffentlichen Verwaltung gegenüber generativen KI-Systemen eine ambitio-
nierte Haltung einnehmen: In interdisziplinären Teams außerhalb klassischer 
Hierarchien und Zuständigkeiten wird auf kommunaler bis nationaler Ebene 
erprobt und reflektiert, welche Aufgaben und Leistungen durch generative KI-
Systeme unterstützt oder komplett ausgeführt werden können. Getrieben schei-
nen diese Initiativen von der Hoffnung auf eine KI-gestützte 
Effizienzsteigerung, die eine Antwort auf Herausforderungen des 

demografischen Wandels und eines zunehmenden Fachkräftemangels bieten 
kann. Bei den KI-Systemen, die bislang in der öffentlichen Verwaltung dis-
kutiert werden, handelt es sich in Deutschland wie in ganz Europa in der Regel 
um angepasste Standardsysteme, bei denen große KI-Modelle verwaltungs-
spezifisch nachtrainiert und finegetuned werden.

Es lässt sich festhalten, dass sich öffentliche Verwaltungen in Deutschland 
um einen ambitionierten Umgang mit generativen KI-Systemen bemühen. Der 
für die öffentliche Verwaltung relevante Output generativer KI-Systeme ist 
ebenso vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten von KI-Systemen: Je nach Funk-
tion und Kontext können KI-Anwendungen inhaltliche Zusammenfassungen, 
Informationstexte, Bilddarstellungen, Skizzierungen, aber auch Bewertungs-
hilfen und Entscheidungsempfehlungen erzeugen.
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oder Prompt-Engineering. „Finetuning“ 
bezeichnet die Nachjustierung eines 
großen Basismodells mit zusätzlichen, 
bereichsbezogenen Datensätzen. Dadurch 
lassen sich Modelle an spezifische Auf-
gaben oder Fachbereiche anpassen, etwa 
an juristische Texte, medizinische 
Daten oder unternehmensinterne Wis-
sensbestände. „Prompt-Engineering“ 
umfasst dagegen die gezielte Gestal-
tung von Eingaben,  
um den Output eines Modells in die 
gewünschten Bahnen zu lenken.  
Dazu zählen strukturierte Prompts,  

Vorlagen oder sogenannte Meta-Prompts, 
die von Nutzer*innen nicht verändert 
werden können. Auf diese Weise lassen 
sich etwa die Antworten auf bestimmte 
Themenbereiche fokussieren oder  
unerwünschte Ergebnisse ausschließen 
(zum Beispiel urheberrechtsverletzende 
Inhalte). 
	 Anschließend folgen Testphasen 
und Qualitätssicherung, bevor das KI-
System in Verkehr gebracht und am Markt 
angeboten wird. Auch in der Einsatz-
phase ist eine fortlaufende Evaluation 
notwendig.
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Um die rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für den 
Umgang mit generativen KI-Systemen übersichtlich zu erörtern, bietet es sich 
an, sich am sogenannten KI-Lebenszyklus zu orientieren. Stellt man diesen ver-
einfacht und zusammenfassend dar, lassen sich drei wesentliche Phasen des 
Umgangs mit generativer KI unterscheiden.

Erste Phase: Entwicklung, Training und Finetuning 

Die Entwicklung von KI-Modellen und  
-Systemen wird häufig vereinfacht als 
„Trainingsphase“ bezeichnet. Sie 
umfasst das Training mittels großer 
Datenbestände und Millionen Parameter 
sowie das Finetuning mit aufbereiten 
Datenbeständen – oftmals auch das 
eigentliche Training durch Tausende 
menschliche Arbeitskräfte.

Die Entwicklung eines KI-Systems ist  
ein kleinteiliger Prozess mit zahlrei-
chen Schritten. Sie lässt sich als 
Wertschöpfungskette verstehen, an der 
in der Regel unterschiedliche 
Akteur*innen beteiligt sind.	

Bei klassischen, anwendungsfallorien-
tierten Systemen steht am Anfang die 
Festlegung von Zweck und Anwendungs-

kontext. Daran schließen sich die Samm-
lung, Bereinigung und Aufbereitung der 
erforderlichen Daten sowie die Model-
lierung und das Training an. Für die 
Datenerhebung und -annotation hat sich 
ein global vernetzter Markt speziali-
sierter Dienstleister etabliert, wäh-
rend Modellierung und Training in der 
Regel bei den entwickelnden Instituti-
onen verbleiben.

Bei generativen KI-Systemen (Founda-
tion Models, General Purpose Artifi-
cial Intelligence, kurz: GPAI) ist der 
Ablauf entkoppelt vom konkreten Zweck:  
Große Basismodelle werden zunächst auf 
sehr breiten Datensätzen trainiert. Die 
Spezifizierung für bestimmte Anwen-
dungsfelder erfolgt erst nachgela-
gert – insbesondere durch Finetuning 

Entwicklung, Einsatz, Output –  
die drei Phasen des KI-Lebenszyklus

Abbildung 1: Wertschöpfungskette eines generativen KI-Systems (Quelle: iRights.Lab)

Zweite Phase: Auswahl, Einführung und Einsatz generativer KI

Auswahl, Einführung und Einsatz gene-
rativer KI-Modelle und -Systeme kann  
für Unternehmen, Einrichtungen oder 
Organisationen herausfordernd sein. 
Setzen sie KI-Systeme ein, sind sie 
jedenfalls als „Betreiber“ (Art. 3 Nr. 4 
KI-Verordnung) anzusehen und unterlie-
gen rechtlichen Anforderungen und Ver-
antwortlichkeiten. Rechtskonforme 
KI-Systeme auszuwählen und einzuset-
zen – etwa um darauf eigene Produkte 
oder Dienste aufzusetzen –, ist regula-
tiv anspruchsvoll. Die Akteur*innen 
müssen in dieser Phase Kompetenzen 
aufbauen und Beteiligte, Mitwirkende 

und betroffene gezielt qualifizieren. 
Ein weiterer Aspekt betrifft Qualitäts-
standards und Qualitätssicherung,  
die sich insbesondere auf den Einsatz 
für interne Produktionsschritte, 
Tätigkeiten und Prozesse beziehen.  
Je mehr sich die angebotenen KI-Systeme 
anhand bestimmter Leistungsmerkmale 
und -parameter oder transparent 
gemachter Arbeitsweisen bewerten und 
vergleichen lassen, desto mehr lassen 
sich Erkenntnisse gewinnen, ob sie  
den jeweiligen Qualitätsstandards  
der Betreiber oder Nutzer*innen  
genügen oder nicht.

Abbildung 2: 
Einsatzkontexte 
generativer  
KI-Systeme  

(Quelle: iRights.Lab) 
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Dritte Phase: Umgang mit dem Output  
generativer KI

Was KI-Systeme aufgrund bestimmter Eingabebefehle – dem „Input“ – generieren 
und dann als „Ausgabe“ präsentieren, wird übergreifend als „Output“ bezeich-
net. Auf diesen KI-Output bezieht sich die dritte Phase, also die  
mittels KI-Systemen sowie KI-gestützten Werkzeugen generierten Werke  
und Ergebnisse: Texte, Bilder, Grafiken, Illustrationen – aber auch komplette 
audiovisuelle, multimediale Inhalte sowie Programmiercode und vieles mehr.

Abbildung 3:  
Entstehung von  
KI-Output  
(Quelle: iRights.Lab)

3. �Die Befunde zu unseren 
Untersuchungsergebnissen

Aus den Ergebnissen unserer Quellenrecherchen und Interviews  
haben wir eine Reihe von Erkenntnissen abgeleitet, die wir  
nachfolgend näher erläutern (siehe hierzu auch die Zusammenfassungen 
dieser Erkenntnisse in Kapitel 1).
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	Zwiespältig: Viele sehen das Training von KI als 
urheberrechtlich zweifelhaft, zugleich profitieren sie von 
KI-Systemen

Unsere Untersuchungen haben gezeigt: Einer der Hauptkonflikte bezüglich 
der Verwendung generativer KI geht auf urheberrechtliche Aspekte zurück. 
Die Konfliktlinie verläuft entlang von Ausnahmeregelungen des Urheber-
rechts – nicht nur in der EU und in Europa, sondern auch und besonders in 
den USA, wo die international bedeutende KI-Industrie vorwiegend angesiedelt 
ist. Das Training der großen Modelle würde auf unerlaubten Nutzungen basie-
ren, monieren Urheber*innen, Rechteinhaber*innen und Verwerter*innen. 
Die Hersteller und Entwickler*innen hingegen berufen sich in den USA auf das 
Fair-Use-Prinzip und in der EU auf die gesetzliche Ausnahmereglungen für 
Text- und Data-Mining (TDM).

Etliche Klagen von Verlagen, Medienhäusern und Verwertungsgesellschaften 
gegen KI-Hersteller sind anhängig. In einzelnen Verfahren haben die Gerichte 
erste Entscheidungen vorgelegt, viele weitere Klagen laufen noch. Weil in einigen 
Verfahren generelle urheberrechtliche Fragen zur Verhandlung stehen, die über 
den konkreten Einzelfall hinaus relevant sind, ist der langwierige und mitunter 
über Jahre andauernde Gang bis in höchste Instanzen zu erwarten.

Zugleich nutzen Akteur*innen in praktisch allen Arbeitsbereichen, auch 
und insbesondere Kreative, Medienschaffende, Journalist*innen, Bildungs-
akteur*innen und andere genau diese generativen KI-Tools. In der Regel stre-
ben sie an, damit selbst produktiver zu arbeiten, oder auch, eigene KI-Systeme 
oder KI-gestützte Dienste zu entwickeln und anzubieten. Angesichts der inten-
siven Vorwürfe zur illegalen Nutzung ihrer Werke ist – je nach Sichtweise – in 
der gleichzeitig extensiven Nutzung der KI-Systeme ein Widerspruch bzw. ein 
Dilemma zu erkennen.

Erste Phase des KI-Lebenszyklus: Entwicklung, Training 
und Finetuning

Mehr noch: Längst werden KI-Systeme auch und insbesondere dafür eingesetzt, 
einzelne Arbeitsschritte entlang einer schöpferischen Produktionskette 
durchzuführen, dies aber in der Regel schneller und – betriebswirtschaft-
lich betrachtet – mitunter wirtschaftlicher als menschliche Arbeitskräfte 
sie erledigen könnten. Dieses Rationalisierungspotenzial lassen sich die 
KI-Hersteller bezahlen. Ihr Geschäftsmodell führt zu Disruption, und dies 
in nahezu allen Branchen. Dieser Wandel findet auch in der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft, im Journalismus, in der Bildung und in der öffentlichen Ver-
waltung statt. Auch dort nutzen die Menschen KI-Systeme im Arbeitsalltag, 
Tendenz stark steigend. Sie profitieren also sowohl von der Entwicklungsar-
beit der Anbieter als auch davon, dass Werke von Millionen Urheber*innen als 
Trainingsmaterial für diese ihnen nützlichen Werkzeuge dienen.

Für die Entwicklung großer Sprachmodelle benötigen KI-Hersteller 
Unmengen an Daten und nutzen millionenfach geschützte Werke

Die Entwicklung, das Training und das Finetuning von großen Sprachmodellen 
(Large Language Models, LLMs) und großen Bildmodellen sowie darauf auf-
setzenden KI-Modellen erfolgt vorwiegend durch große IT-Konzerne aus den 
USA. Derartige Entwicklungen großer KI-Modelle finden in den vier von uns 
näher untersuchten Arbeitsbereichen in aller Regel nicht statt. Dennoch sind 
für deren Akteur*innen die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen sich 
die Entwicklung der KI-Modelle vollzieht, durchaus relevant. Insbesondere 
schöpferische Akteur*innen in der Kultur- und Kreativwirtschaft, im Journalis-
mus und in der Bildung sowie die Verwerter*innen, die in diesen Bereichen als 
Rechteinhaber*innen agieren, sehen sich direkt betroffen. Denn es sind ihre 
Werke, die als Basis für die Funktionen dienen, zu denen die KI-Modelle nach 
langwierigen, komplexen und aufwendigen Trainings befähigt werden.
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Urheberrechtlich legal? Streit um die Text- und Data-Mining-
Schranke und Nutzungsvorbehalte

Für ihre Entwicklungen grasten KI-Hersteller im Lauf der vergangenen Jahre 
systematisch das Web ab, um nahezu sämtliche kreativen Inhalte, die über das 
Netz frei verfügbar sind, für ihre Zwecke zu aggregieren. Für den Aufbau der 
riesigen Text- und Bild-Datensammlungen aus zig Millionen Werken schürften 
und schürfen sie auch anderweitig nach verfügbaren digitalen Materialien, etwa 
auch indem sie analoge Werke digitalisieren (lassen) oder sogenannte Schatten-
bibliotheken nutzen (gemeint sind Sammlungen, die – teils illegal – wissen-
schaftliche, belletristische oder journalistische Literatur verfügbar machen und 
mitunter Millionen von Aufsätzen, Büchern, Magazinen oder anderen Formaten 
enthalten). Die gigantischen Datensammlungen der KI-Hersteller enthalten in 
aller Regel zum Großteil urheberrechtlich geschützte Werke und Inhalte. Deren 
Nutzung bzw. Verwertung ist grundsätzlich zustimmungs- und lizenzbedürftig 
(in Deutschland gemäß §§ 15 bis 23 Urheberrechtsgesetz [UrhG]).

Umstritten ist, ob für Kopien, die  
im Zuge des KI-Trainings entstehen, 
gesetzliche Nutzungserlaubnisse  
(im Urheberrecht auch „Schrankenbe-
stimmungen“ oder kurz „Schranken“ 
genannt) gelten. Wäre das der Fall, 
bräuchten die Modell-Entwickler keine 
Lizenzen einzuholen. Nach deutschem 
Recht kommen hierfür die Regelungen zu 
Text- und Data-Mining (TDM) (§§ 44b, 60d 
UrhG) in Betracht. Sie erlauben es, 
große Datensammlungen für Analysen zu 
kopieren, ohne dafür die Zustimmung der 
Rechteinhaber*innen einholen zu müssen 
oder Vergütungen zu bezahlen. Diese 
Regelungen basieren auf der Europäi-
schen Richtlinie zum Urheberrecht im 
digitalen Binnenmarkt (Directive on 
Copyright in the Digital Single Market; 
DSM-Richtlinie 2019/790). 

Die KI-Unternehmen argumentieren,  
dass die TDM-Schrankenbestimmungen  
ihr Handeln im Zuge des Trainings  
legitimieren. Dies wird von der Gegen-
seite – vor allem der Kultur-und  
Kreativwirtschaft – vehement bestrit-
ten. Das massenhafte Datensammeln  
und Kopieren von urheberrechtlich 
geschütztem Material jeglicher Art  
sei Diebstahl und systematische Urhe-
berrechtsverletzung. Welche Seite 
Recht hat, werden die Gerichte klären.

In diesem Zuge gibt es allerhand komplexe juristische Details zu beurteilen. 
Insbesondere wird die Frage heiß diskutiert, wie mit sogenannten Nutzungs-
vorbehalten umzugehen ist. Zur Erklärung: Selbst wenn § 44b UrhG (die 
Schrankenbestimmung für kommerzielles TDM) auf KI-Training Anwendung 
findet, haben Rechteinhaber*innen danach das Recht, einen Nutzungsvor-
behalt („Opt-out“) zu erklären. Bei Online-Inhalten muss dieser „maschinen-
lesbar“ erklärt werden. Wurde ein wirksamer Nutzungsvorbehalt erklärt, 
müssen sich kommerzielle Anbieter daran halten und die Inhalte vom 

Training/TDM ausschließen. Kurzum: Werden Kopien von urheberrechtlich 
geschützten Datenbeständen erzeugt, die mit einem rechtswirksamen  
Vorbehalt versehen sind, handelt es sich um Urheberrechtsverletzungen. Was 
jedoch ein wirksamer Opt-out ist, wie er erklärt werden kann und ob und in 
welchen Fällen er – zumal von ausländischen Unternehmen – beachtet werden 
muss, ist derzeit noch weitgehend ungeklärt.

Vergütungspflichten via Urheberrecht?

Von der Anwendbarkeit der TDM-Schranken hängt auch ab, ob Urheber*innen 
und Rechteinhaber*innen für die Erstellung von Kopien beim KI-Training Ver-
gütungen zustehen. Eine Vergütungspflicht sehen die Regelungen nicht vor. 
Wenn sie anwendbar sind, haben die Rechteinhaber*innen keinen Anspruch 
auf Vergütung. Wenn nicht, ergibt sich eine Vergütungspflicht aus dem 
Urheberrecht. 

Die Verwertungsgesellschaft GEMA ist 
davon überzeugt, dass Letzteres der 
Fall ist, also dass die Nutzung 
geschützter Werke für die KI-Entwick-
lung lizenzpflichtig ist. Zumindest 
stellte sie im September 2024 offiziell 
ein Lizenzmodell für GenKI vor. Darü-
ber sollen Musikschaffende dafür ver-
gütet werden, wenn ihre Werke zum 
Trainieren der KI-Systeme oder als Teil 
von KI-generierten Musikinhalten ver-
wendet werden.

Neben der Debatte über das geltende 
Recht wird von vielen Seiten die 
rechtspolitische Forderung nach vergü-
tungspflichtigem KI-Training geäußert. 
Neben verschiedenen Akteur*innen aus 
der Kreativwirtschaft und Lobbyverbän-
den der Kreativschaffenden setzt sich 
unter anderen auch der Verband Bil-
dungsmedien e. V. hierfür ein. Die 
Interessenvertretung für Bildungsver-
lage und Medienhäuser im Schul- und 
Lehrbuchbereich fordert angemessene 
Vergütungen für Autor*innen, deren 
Inhalte für das Training von KI-Model-
len verwendet werden oder worden sind.

Auch eine Initiative im EU-Parlament 
strebt eine gesetzliche Vergütungs-
pflicht für die Nutzung geschützter 
Werke im Zuge von KI-Entwicklung 
und -Training an. Federführend geleitet 
vom EU-Parlamentarier Axel Voss (CDU) 
entstand ein Entwurf eines Berichts 
des Rechtausschusses im Europäischen 
Parlament, der seit Sommer 2025 vor-
liegt. Darin finden sich auch Vor-
schläge für urheberrechtliche 
Regelungen, die entsprechende Vergü-
tungspflichten betreffen.

In eine andere Richtung geht die Idee 
der Nichtregierungsorganisation Open 
Future. Sie schlägt in ihrem Paper 
„Beyond AI and Copyright“ vor, für die 
Kompensation der Urheber*innen für KI-
Trainings mit ihren Werken eine allge-
meine Kulturabgabe einzuführen.

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__44b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__60a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__60a.html
https://eur-https/eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790
https://eur-https/eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790
https://eur-https/eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__44b.html
https://www.gema.de/de/w/generative-ki-lizenzmodell-zwei-saeulen
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-775433_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-775433_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-775433_DE.pdf
https://openfuture.eu/wp-content/uploads/2025/06/250630_Beyond-AI-and-copyright-funding-a-sustainable-information-ecosystem.pdf
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Zahlreiche Klagen und Verfahren

Ob KI-Entwickler urheberrechtlich geschütztes Material ohne Lizenz 
(Zustimmung) kopieren dürfen, ist Gegenstand zahlreicher Rechts-
streitigkeiten. Neben vereinzelten Verfahren in Deutschland und China  
konzentriert sich die Rechtsdurchsetzung naturgemäß auf die USA, in denen 
die wichtigsten und größten KI-Unternehmen angesiedelt sind. Dort sind 
rund 40 Verfahren gegen KI-Anbieter öffentlich bekannt (Stand August 2025). 
Nach US-amerikanischem Copyright wird vor allem die Frage diskutiert,  
ob KI-Training als „Fair Use“ zu qualifizieren und damit – generell oder 
unter Umständen – ohne Lizenz und Vergütung legal ist. 

Wie kann es weitergehen? Reform des Urheberrechts, Anpassung der 
TDM-Schranke, wirksame und effiziente Nutzungsvorbehalte?

Es ist zwar denkbar, nach Auffassung vieler Beobachter*innen aber nicht  
sehr wahrscheinlich, dass es europäische Reforminitiativen geben wird, die 
sich ganzheitlich mit Fragen von Urheberrecht und KI-Entwicklung aus-
einandersetzen. Hierbei könnten Debatten und Ideen zu (neuen) pauschalen 
Lizenzen, kollektiven Rechtewahrnehmungen durch Verwertungsgesell-
schaften oder auch zu Kulturabgaben aufgegriffen werden. Jedoch wären 
rechtliche Reformen kaum schnell zu erreichen: Die Überarbeitung der  
TDM-Schranken, die Einführung von Vergütungspflichten oder Ähnlichem – 
als europarechtliche Harmonisierungsbemühung – müsste die EU-Kommis-
sion vorbereiten. Sie wäre zudem Teil eines Gesetzgebungsverfahrens, das 
generell langwierig ist und – wie Erfahrungen mit Urheberrechtsreformen  
zeigen – absehbar kontrovers verhandelt würde.

Aufgrund der bisherigen gerichtlichen Entscheidungen und ausgehend von 
den Festlegungen der noch jungen KI-Verordnung spricht manches dafür, dass 
die Anwendung der TDM-Schranken für das KI-Training auch höchstrichterlich 
bestätigt wird. Ohne klare Leitlinien und einfach zu handhabende technische 
Lösungen geht der hierin vorgesehene Kompromiss (Opt-out-Möglichkeit) jedoch 

Wie diese Verfahren ausgehen, ist derzeit noch nicht vorherzusehen. In dem 
bislang einzig bekannten Verfahren vor einem deutschen Gericht hat das Land-
gericht Hamburg am 27.09.2024 im Fall „LAION“ entschieden, dass Kopien, die im 
Zuge der Datensammlung und -modellierung entstehen, als wissenschaftliches 
TDM gemäß § 60d UrhG zulässig seien. Nutzungsvorbehalte sollen hiernach 
bereits dann als maschinell lesbar gelten können, wenn sie in Textform auf 
einer Website hinterlegt sind. Die Entscheidung wird von Jurist*innen kontro-
vers diskutiert. Da gegen das Urteil Berufung eingelegt wurde, ist es aber 
ohnehin nur der erste Schritt in einem vermutlich langjährigen Verfahren.

ins Leere. Hier muss dringend nachgeschärft werden. Denn nur über effektive 
Rechtevorbehalte wird Rechteinhaber*innen ein Verhandlungsspielraum für 
Lizenzen oder Vergütungen eröffnet – sei es individualvertraglich oder über 
Verwertungsgesellschaften.

In rechtlicher Hinsicht bedarf es Klarheit unter anderem in Bezug auf die 
Frage, wie Rechtevorbehalte ausgeübt werden müssen, um wirksam zu sein. 
Nach dem Urheberrechtsgesetz müssen Opt-out-Erklärungen bei online 
zugänglichen Inhalten maschinenlesbar sein. Was das bedeutet – ob beispiels-
weise auch in natürlicher Sprache formulierte und an zentraler Stelle (wie in 
einem Impressum oder in den AGB) angebrachte Hinweise rechtswirksam 
sind –, ist allerdings hoch umstritten. Auf höchstrichterliche Rechtsprechung 
(also im Zweifel den EuGH) zu warten, würde zu lang dauern, um die dring-
liche Rechtsklarheit zu schaffen.

Häufig genannt wird in diesem Zusam-
menhang die Nutzung der sogenannten 
robots.txt-Datei. Wird diese im Code 
einer Webseite hinterlegt, lässt sich – 
verallgemeinernd gesagt – dort festle-
gen, dass die Webseiten-Inhalte nicht 
automatisiert ausgelesen werden dür-
fen, etwa von Bots oder Crawlern. Doch 
wie sich in der Praxis zeigt, ist dies 
keine verlässliche Methode, weil die 
Datei von Web-Crawlern ignoriert bzw. 
umgangen werden kann – und wird.  
	 Als alternatives Verfahren entwi-
ckeln und bewerben IT-Spezialist*innen 
neue technische Umsetzungsmöglichkei-
ten wie das TDM Reservation Protocol. 
Hierbei handelt es sich um einen  
technischen Webstandard, der es Rech-
teinhaber*innen ermöglicht, maschinen-
lesbar zu kennzeichnen, ob und unter 
welchen Bedingungen das Text- und Data-
Mining auf ihren Webinhalten erlaubt 
oder untersagt ist. Der Webstandard 

entstand als Antwort auf die EU-Urhe-
berrechtsreform und nutzt einfache 
Mechanismen wie Metatags oder spezi-
elle JSON-Dateien, um TDM-Rechte zu 
regeln und für automatisierte Systeme 
klar auszudrücken.  

Die Europäische Union wiederum scheint 
auf ein zentrales Register zu setzen, 
in dem Vorbehalte abgelegt bzw. ausge-
lesen werden können oder auch müssten. 
Selbst wenn hier Lösungen geschaffen 
werden, stellt sich zusätzlich die 
Frage, wie Rechteinhaber*innen einen 
wirksamen Nutzungsvorbehalt effektiv 
gegenüber Anbietern von KI durchsetzen 
können: Bislang fehlt Rechteinha-
ber*innen ein umfassender Einblick in 
die Zusammensetzung der Trainingsda-
tensätze. Damit können sie nicht nach-
weisen, dass und wie ihre Werke 
womöglich genutzt wurden, entgegen 
ihrem Nutzungsvorbehalt.

Dem soll die KI-Verordnung entgegenwirken. Hiernach (Art. 53 Abs. 1d KI-VO) 
sind Anbieter von GPAI verpflichtet, die beim Training verwendeten Inhalte zu 
dokumentieren und diese Dokumentationen auch zu veröffentlichen. Um diese 
Pflicht zu präzisieren, hat die EU-Kommission gemeinsam mit Akteur*innen 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Arbeitsgruppen 
sogenannte Praxisleitfäden – Codes of Practice – erarbeitet. Diese Leitfäden 
und parallel entstandenen Guidelines liegen seit Juli 2025 in der endgültigen 
Fassung vor und sind seit August 2025 in Kraft – wobei die Umsetzung eine Frist 

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__60d.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/contents-code-gpai
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bis August 2026 hat. Allerdings: Sie basieren auf Freiwilligkeit. Zwar hat eine 
Reihe maßgeblicher Big Player der KI-Branche die Codes of Practice unter-
zeichnet und sich damit zur Einhaltung der darin formulierten Grundsätze  
verpflichtet. Welche Wirkmacht die Kodizes entfalten, ob und wie etwaige  
Verstöße seitens der EU und in den Mitgliedsstaaten durchgesetzt werden, 
muss sich erst noch erweisen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Urheberrecht für zentrale 
Fragen bislang keine Lösungen bietet und vielleicht auch gar nicht bieten 
kann. Durch die disruptiven Effekte von KI ist die berufliche Ausübung krea-
tiven Schaffens schwer in Bedrängnis geraten. Um diese Entwicklung zumin-
dest abzumildern, stellt sich die essenzielle Frage, wie Urheber*innen an 
den Umsätzen und Gewinnen der milliardenschweren KI-Industrie partizipie-
ren können. Wie werden sie für ihre kreativen Beiträge entschädigt, ohne die 
es keine KI gäbe? Wie schafft man Anreize, damit die Ausübung menschlicher 
Kreativität auch zukünftig eine Erwerbsquelle sein kann? Ist es machbar und 
sinnvoll, Kreativschaffende und die Kreativwirtschaft an den Umsätzen der 
KI-Anbieter über gesetzliche Pflichten zwingend zu beteiligen? Sind hier-
für steuerliche Lösungen denkbar oder wären herkömmliche, auf dem Urheber-
recht basierende Systeme kollektiver Rechtewahrnehmung eine bessere 
Lösung? Oder reicht es gar, auf freiwillige (vertragliche) Kooperationen 
zwischen Tech-Industrie und Kreativwirtschaft zu setzen? Und wenn dies der 
Ansatz ist: Wo bleiben bei diesen Lösungen die Urheber*innen, wie kann man 
ihre Beteiligung sicherstellen?

Verträge, Kompensationen und Lösungen jenseits der „Kampfzonen“

Parallel zu Klagen, Gerichtsverfahren und rechtspolitischen Bestrebungen 
bemüht sich die KI-Industrie um vertragliche Lösungen, insbesondere mit gro-
ßen Verwertern. In diesen geht es in der Regel darum, Lizenzen für die Nut-
zung von Inhalten für KI-Training und -Finetuning einzuholen und die 
Verwendung der Inhalte finanziell zu kompensieren. So werden zwischen 
Medienhäusern einerseits und KI-Anbietern andererseits zahlreiche Kooperati-
ons- und Lizenzierungsverträge geschlossen, deren Inhalte nur in manchen 
Fällen bekannt sind. Beispielsweise haben sich die Spiegel-Gruppe sowie der 
Stern, RTL und ntv mit dem AI-Anbieter Perplexity vertraglich geeinigt; oder 
der Axel Springer-Verlag mit OpenAI und Microsoft; oder der Burda-Verlag mit 
den Black Forest Labs (siehe prompt/-Newsletter März 2025).

	Problematisch: Betreiber brauchen rechtssichere KI-
Systeme, damit sie ihrer Verantwortung gerecht werden können

In den von uns untersuchten Arbeitsbereichen werden keine KI-Modelle 
entwickelt, trainiert oder im großen Stil optimiert (Finetuning), die dort täti-
gen Akteur*innen sind also in der Regel keine KI-Hersteller, sondern KI-
System-Betreiber. Doch sie können durch die Art, wie sie KI-Systeme einsetzen, 
nutzen und modulieren, zu einem KI-Anbieter werden. Genauer besagt die 
KI-VO: Wer KI-Systeme entwickelt, der ist KI-System-Anbieter – auch  
wenn er das Modell nicht selbst entwickelt, sondern als Datenbasis ein  
GPAI-Modell eines Dritten verwendet (zum Beispiel GPT als Grundlage für eine  
KI-Anwendung). Wer KI-Systeme nicht herstellt, sondern lediglich benutzt, ist 
KI-System-Betreiber – sofern diese Benutzung nicht nur privaten Zwecken, son-
dern beruflichen oder gewerblichen Zwecken dient. Ein KI-System-Betreiber 
kann jedoch seine Rolle wechseln und zum KI-System-Anbieter werden – wenn 
er das Hochrisiko-System eines Dritten erheblich verändert (Art. 25 KI-VO).

Allerdings stellt sich auch bei KI-Systemen mit geringerem Risiko die 
Frage, ob bzw. ab wann ein reiner Betreiber den Anbieterpflichten unterfällt. 
Beispielsweise, wenn er ein bestehendes Modell oder System wesentlich ver-
ändert? (Und wenn ja, ab welchem Punkt der Modifikation ist ein neues System 
entstanden?) Auf jeden Fall gilt, dass er, wenn er dieses KI-System „unter der 
eigenen Handelsmarke“ in Verkehr bringt oder auch nur in Betrieb nimmt, die 
Eigenschaften eines KI-System-Anbieters hat.

Die entscheidende Frage, die in diesem Zusammenhang entsteht, ist dabei 
die nach der Verantwortlichkeit: Sind Nutzer*innen bzw. Betreiber von KI-Sys-
temen und/oder Modellen, die sie nicht selbst geschaffen und auch nicht maß-
geblich verändert haben, für Datenschutzverstöße „verantwortlich“, die im 
Zuge der Entwicklung der Systeme begangen wurden? Hierzu gibt es eine Reihe 
unterschiedlicher Meinungen.

https://www.irights-lab.de/storage/uploads/ebooks/pdfs/prompt%20Maerz%202025.pdf
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Ausgangspunkt: KI-Trainingsdaten können personenbezogene  
Daten enthalten, die datenschutzrelevant sind und auch das  
Antidiskrimierungsrecht betreffen

KI-Training erfolgt mit Millionen von Daten, darunter auch ein Großteil 
kreativer Werke aus Medien, Kunst und Kultur, aber auch aus Bildung, For-
schung und Wissenschaft, nicht zuletzt aus der Social-Media-Kommunikation. 
Gerade durch die Offenheit vieler Internet-Plattenformen sind Millionen von 
Daten verfügbar, die personenbezogen sein können. In der Kultur können bei-
spielsweise Portraits, Biografien, Tagebücher oder Kunstwerke personen-
bezogene Daten sein, die Rückschlüsse auf die Identität, Lebensumstände oder 
Meinungen der Urheber*innen zulassen.

Der Bildungsbereich ist hier besonders sensibel und durch Gesetze zum 
Schutz von Kindern und Minderjährigen besonders zu Datenschutz ver-
pflichtet. Zugleich richten sich Bildungsangebote mit ihren Inhalten und Ver-
mittlungsmethoden stets an Menschen, in vielen Fällen an Minderjährige. Der 
angemessene Schutz personenbezogener Daten spielt deshalb von Schule bis 
Hochschule eine zentrale Rolle. Hierbei sind neben der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) vor allem auch landesschulrechtliche Datenschutzvor-
schriften zu beachten.

Auch in der öffentlichen Verwaltung hat der Datenschutz besonders hohe 
Priorität, da sie für ihre zahlreichen Bürger*innendienste zu großen Teilen 
mit personenbezogenen Daten umgeht. Die Antidiskriminierungsstellen des 
Bundes und der Länder haben darauf hingewiesen, dass auf die Ver-
pflichtungen des Antidiskriminierungsrechts auch im Kontext der Ent-
wicklung von KI-Systemen zu achten ist.

Für Akteur*innen in diesen beiden 
Arbeitsbereichen gilt also auf der 
einen Seite, den Schutz persönlicher 
Daten gemäß DSGVO und Antidiskrimi-
nierungsvorgaben auch im Zusammen-
hang mit der Nutzung von KI-Systemen 
zu befolgen. Auf der anderen Seite 
stellt sich die Frage, ob sich ihre 
Verantwortlichkeit – nur? – auf den 
eigenen Umgang mit personenbezogenen 
Daten bei der Verwendung der KI-Tech-
nologien bezieht.

Im Grunde streben Akteur*innen in 
allen vier Arbeitsbereichen Gewiss-
heit darüber an, dass nicht sie für 
die Einhaltung von Datenschutz bei 
der Entwicklung von KI-Systemen ver-
antwortlich sind, sondern die Anbie-
ter (bzw. Hersteller). Oder müssen sie 
womöglich doch für die Datenschutz-
Compliance der genutzten KI-Entwick-
lungen einstehen? Wenn Letzteres der 
Fall wäre – was völlig ungeklärt ist – 
bräuchten sie, um dieser Verantwor-
tung gerecht werden zu können, 
Einblick in die Trainingsdaten der 
jeweiligen Modelle und Systeme. Aber 
selbst wenn sie diese Einblicke bekä-
men, fragt sich, wie sie mit diesen 
Kenntnissen die Datenschutzkonformi-
tät beurteilen sollten?

Was sagen Datenschutzgesetze generell zu Datenverarbeitung in 
der KI-Entwicklung?

Die Ausgangslage einer datenschutzrechtlichen Betrachtung der KI-Ent-
wicklung lässt sich in einem ersten Schritt aus generellen Überlegungen 
ableiten: Weil die einzelnen Entwicklungsschritte von KI-Modellen und -Syste-
men jeweils auf eigenständigen Datenverarbeitungsprozessen beruhen, bedarf 
es – laut DSGVO – für jeden Schritt der Wertschöpfungskette einer eigen-
ständigen datenschutzrechtlichen Grundlage. Werden also KI-Systeme – auch – 
mit personenbezogenen Daten trainiert und diese nicht anonymisiert, ergibt 
sich die Frage, ob spätere Betreiber des KI-Systems allen datenschutzrecht-
lichen Anforderungen, vor allem der DSGVO, entsprechen müssen. Genau das 
ist derzeit noch unklar.

Bislang existieren nur in einzelnen Bundesländern spezifische Rechtsgrund-
lagen für das Training und Finetuning von KI-Systemen. Einig sind sich die 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder zumindest darüber, dass 
bei der Entwicklung von KI-Systemen mithilfe personenbezogener Informatio-
nen datenschutzrelevante Verarbeitungsschritte vorliegen: Das Sammeln, das 
Kategorisieren und Aufbereiten sowie das eigentliche Training und Finetu-
ning sind rechtfertigungsbedürftige Verarbeitungsschritte, die die Einhal-
tung datenschutzrechtlicher Vorgaben erfordern. Uneinigkeit bestand 
zuletzt aber vor allem darüber, welche Verantwortung die Anbieter und die 
Betreiber von KI-Systemen tragen, wenn sie die Modelle der Entwickler von 
„KI-Modellen für generelle Zwecke“ (General Purpose AI, kurz: GPAI) nutzen 
und daher keinen Einfluss auf die hierbei erfolgte Datenverarbeitung haben. 
In einer Stellungnahme unterstreicht der europäische Datenschutzaus-
schuss, dass die datenschutzrechtliche Verantwortung für das ursprüngliche 
KI-Training bei den GPAI-Entwicklern liegt, und fordert verstärkte Bemühun-
gen um anonyme KI-Systeme.

https://www.edpb.europa.eu/news/news/2024/edpb-opinion-ai-models-gdpr-principles-support-responsible-ai_de


4746 3. Die Befunde zu unseren UntersuchungsergebnissenWorking Paper: Generative KI – Innovation und Recht in Arbeitsprozessen

	Uneindeutig: Für die Klassifizierung als KI- Anbieter 
oder -Betreiber fehlt es an Orientierung und Unterstützung

Die Unterscheidung zwischen Anbietern und Betreibern  
in der KI-VO

Die europäische KI-VO stellt branchenübergreifend Pflichten und Kontroll-
mechanismen auf, um die von KI-Systemen ausgehenden Risiken auf Men-
schen, Demokratie und Umwelt auf ein angemessenes Maß zu reduzieren. Sie 
folgt dabei einem risikobasierten Ansatz und will erreichen, dass die Ent-
wickler und Hersteller für die wirksame Verringerung von Risiken, die beim 
Einsatz von KI-Systemen entstehen können, die Verantwortung übernehmen. 
Ein weiterer zentraler Ansatz der KI-VO ist, die KI-Modelle und -Systeme  
Herstellenden sowie die mit KI umgehenden Akteur*innen in Anbieter und 
Betreiber zu unterscheiden. Außerdem nimmt sie sie unterschiedlich in die 
Pflicht, was Nachweise, Dokumentationen und Transparenz betrifft. Daher ist 
es für alle, die sich mit generativer KI über private Zwecke hinaus 
beschäftigen, wichtig, sich über die eigene Rolle klar zu sein. Allerdings sind 
die Grenzen zwischen den Rollen fließend, die Abgrenzungen zu einer dieser 
Rollen mitunter schwierig.

Zudem kann man durch die Art und Weise der Verwendung von KI-Syste-
men auch vom Betreiber zum Anbieter werden, muss also die eigene Rolle 
immer wieder selbst monitoren und neu festlegen. Diese Schwierigkeiten mit 
der Klassifizierung betrifft alle untersuchten Arbeitsbereiche gleichermaßen 
und stellt sie vor neue Herausforderungen. Mit Guidelines und Praxisleitfäden 
kam die EU-Kommission den Bedarfen nach Unterstützung und Umsetzungs-
hilfen bereits entgegen – diese müssen sich jetzt im Alltag bewähren.

Außerdem meint der Begriff „Betreiber“, 
dass diese die KI-Technologien so ver-
wenden, wie sie sind, und keinen Ein-
fluss auf deren Ausgestaltung nehmen. 
Zwar unterliegen Betreiber gewissen 
Rechtspflichten, denen zufolge sie 
gewisse Risiken berücksichtigen sol-
len. Doch im Vergleich zu den Pflichten 
der Anbieter sind diese – je nach Risi-
koklasse – deutlich geringer. 
	 Ein weiteres Kriterium für die 
Einordnung als Betreiber ist die Ver-
wendung des KI-Systems für den Eigenge-

brauch. Wer jedoch eingekaufte oder 
übernommene KI-Systeme bzw. Standard-
lösungen von Dritten nicht nur verwen-
det, sondern maßgeblich verändert oder 
anpasst, kann von einem reinen Betrei-
ber zu einem Anbieter werden. Ebenso 
wechseln die Betreiber von KI-Systemen 
in die Rolle und Pflichten von Anbie-
tern, „wenn sie ein KI-System, das bis-
her nicht als Hochrisiko-KI-System 
klassifiziert war, zu hochriskanten 
Zwecken im Sinne der KI-VO einsetzen“ 
(Art. 25 Abs. 1c KI-VO).

Was die Rollen von Anbietern und Betreibern unterscheidet –  
es kommt auf die Verwendung des KI-Systems an

Was einen KI-Anbieter ausmacht, wird in Art. 3 Nr. 3 der KI-VO so beschrieben: 
„Anbieter“ [ist] eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
sonstige Stelle, die ein KI-System oder ein KI-Modell mit allgemeinem Ver-
wendungszweck entwickelt oder entwickeln lässt und es unter ihrem eigenen 
Namen oder ihrer Handelsmarke in Verkehr bringt oder das KI-System unter 
ihrem eigenen Namen oder ihrer Handelsmarke in Betrieb nimmt, sei es entgelt-
lich oder unentgeltlich.“ Anders gesagt: Es kommt nicht darauf an, ob die Ver-
wendung oder das „In-Verkehr-Bringen“ des KI-Systems kommerziellen Zwecken 
dient – wer eines entwickelt und in Umlauf bringt, gilt als Anbieter. Das ist wich-
tig zu wissen, weil mit Anbietern oft auch Hersteller gemeint sind, ein Begriff, der 
noch mehr an (kommerzielle) Unternehmen oder Geschäftsmodelle denken lässt.

Als „Betreiber“ gilt laut KI-VO „eine natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, die ein KI-System in eigener Ver-
antwortung verwendet, es sei denn, das KI-System wird im Rahmen einer 
persönlichen und nicht beruflichen Tätigkeit verwendet“. Anders ausgedrückt: 
Für diese Kategorie kennzeichnend ist die berufliche, eigenverantwortliche  
Verwendung eines KI-Systems – also auch hier nicht das „kommerzielle“, sprich 
gewinnorientierte Verwenden. Im Umkehrschluss sind persönliche, nicht beruf-
liche Verwendungen – auch als sogenannte Haushaltsausnahmen bekannt – 
nicht relevant für die KI-VO-Regelungen, aber wohlgemerkt nur solche.

Unsicherheiten für die Arbeitswelt, etwa in der Bildung und der 
öffentlichen Verwaltung

Öffentliche Stellen wie Schulen und andere Bildungseinrichtungen agieren in 
der Regel als Betreiber von KI-Systemen. In dieser Rolle tragen sie eine 
bestimmte Verantwortung und müssen sowohl bei der Auswahl ihrer 
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KI-Werkzeuge die mit deren Einsatz verbundenen Risiken berücksichtigen als 
auch diese Risiken im Zuge der Nutzung verringern. Die rechtlichen 
Anforderungen können, gerade beim Betrieb von Hochrisiko-Systemen, sehr 
herausfordernd sein. Im Übrigen kann es zu Rollenwechseln und damit zu 
erheblichen Veränderungen der Verantwortlichkeiten und Compliance-Anfor-
derungen kommen. Wie oben bereits beschrieben, kann aus einem reinen 
Betreiber ein Anbieter werden, der erheblich höhere Auflagen zu erfüllen hat. 
Das wäre beispielsweise der Fall, wenn eine Schule ihren Lehrenden Zugang zu 
einem KI-System ermöglicht, das sehr vielfältige Verwendungsmöglichkeiten 
hat, und dieses KI-System ohne spezifische Risikostufe dann aber für einen 
hochriskanten Zweck wie die Prüfungsbewertung eingesetzt würde.

Dieses Beispiel aus dem Bildungsbereich verdeutlicht, wie wichtig es ist, die 
Risiken eines KI-Systems bei dessen Auswahl im Einkauf zu prüfen und nach den 
Vorgaben der KI-VO zu kategorisieren. Das erfordert von den Akteur*innen neue 
Kompetenzen und mitunter große Aufwände. Wenn in der öffentlichen Verwaltung 
oder im Journalismus generative KI-Systeme sowohl direkt eingesetzt als auch 
weiterentwickelt und dabei Hochrisiko-Systeme verwendet werden, müssen sie 
die Pflichten von Anbietern nach Art. 6 KI-VO oder die Pflichten der Betreiber 
nach Art. 26 KI-VO erfüllen. Zusätzlich müssen sie vor Inbetriebnahme eines 
Hochrisiko-KI-Systems eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchführen und 
das System in der EU-Datenbank registrieren und vieles mehr.

Bestehende Rechtsunsicherheiten verringern, etwa durch 
Umsetzungshilfen

Der risikobasierte Ansatz der europäischen KI-Verordnung erhöht den  
Rechtsanpassungsdruck ebenso bei Unternehmen wie in öffentlichen Ein-
richtungen. Sie alle sind gefordert, sich intern und institutionell darauf  
einzustellen, sich neue Kompetenzen anzueignen und geeignete Prozesse zu 
entwickeln. Um sie dabei zu unterstützen, ließe sich unter anderem an die 
Vermittlung von Anwendungserfahrungen, Praxisbeispielen und Handlungs-
empfehlungen denken, etwa durch relevante Autoritäten oder Aufsichts-
stellen. Zur Vorbereitung solcher Umsetzungshilfen und zur Unterstützung 
der Aufsichtsstellen könnten Best Practices, Problemfälle und beispielhafte 
Einordnungen an einer zentralen Stelle gesammelt werden. Vorhandene  
Initiativen, wie das Transparenzregister des KI-Marktplatzes des Bundes-
innenministeriums, können hierfür eine Grundlage bieten.

	Neuland: Bei der Auswahl rechtskonformer KI-Systeme 
fehlt es an Orientierung – und an strategischem Vorgehen

Wer Hochrisiko-KI-Systeme als Betreiber einsetzt und verwendet, muss diese 
laut KI-Verordnung schon bei der Auswahl und dann beim Einsatz auf 
bestimmte Kriterien hin prüfen. Aber auch unabhängig von den Konformitäts-
anforderungen der KI-Verordnung und darüber hinaus tragen selbst Betreiber 
nicht risikoreicher generativer KI-Systeme (beispielsweise Chatbots wie 
ChatGPT) rechtliche Verantwortung. Jedes System kann Fehler machen und aus 
solchen Fehlern können, bei unsachgemäßem Umgang mit dem Output, 
Haftungsrisiken entstehen. Demzufolge gilt es, mit der Auswahl und dem Ein-
satz von KI-Technologien verantwortlich umzugehen und sich dafür gut aufzu-
stellen (Compliance). Problematisch ist dabei, dass die KI-Anbieter bislang für 
zu wenig Transparenz sorgen, etwa bezüglich der Herkunft der Trainingsdaten 
oder auch hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten. Für alle 
Arbeitsbereiche wären Zertifizierungen, Auswahl- und Orientierungshilfen 
wertvolle Unterstützungsangebote.

Zweite Phase des KI-Lebenszyklus:  
Auswahl, Einführung und Einsatz generativer KI



5150 3. Die Befunde zu unseren UntersuchungsergebnissenWorking Paper: Generative KI – Innovation und Recht in Arbeitsprozessen

Die Rahmenbedingungen bezüglich der Auswahl und des  
Einsatzes der KI-Systeme sind in den von uns untersuchten 
Arbeitsbereichen unterschiedlich

Für die Auswahl und den Einsatz generativer KI-Systeme kommt es ganz 
besonders darauf an, die unterschiedlichen Einsatzszenarien und Rahmen-
bedingungen zu betrachten, die in den jeweiligen Arbeitsbereichen vorherrschen.

Der Journalismus bzw. die Presse sind 
geprägt davon, dass sie eine wichtige 
Rolle in demokratischen Systemen ein-
nehmen und es für sie sowohl in den 
landesrechtlichen Pressegesetzen als 
auch im Medienstaatsvertrag der Bun-
desländer maßgebliche Vorgaben gibt. 
Zudem stützt sich der Journalismus auf 
eine staatsferne, vertrauensfördernde 
Selbstregulierung, vor allem auf den 
Pressekodex des Deutschen Presserats, 
dem sich ein Großteil der Branche ange-
schlossen hat. Die damit verbundenen 
Qualitätssicherungsstandards stellen 
auch für die Auswahl und den Einsatz 
von KI-Systemen eine für Journalist*in-
nen maßgebliche berufsethische 
und -rechtliche Rahmenbedingung dar. 
	 So verlangt das presserechtlich 
verankerte Gebot zur journalistischen 
Sorgfaltspflicht, dass alle Veröffent-
lichungen sorgfältig auf Wahrheit,  
Herkunft und Inhalt geprüft werden –  
unabhängig davon, ob sie von Menschen 
oder durch KI erstellt wurden. Das 
heißt, Journalist*innen müssen auch 
für die durch KI generierten Inhalte 
und Outputs sicherstellen, dass sie dem 
Gebot der Neutralität und Richtigkeit 
journalistischer Inhalte entsprechen 
und es zu keinen Verzerrungen in der 
Berichterstattung kommt. Die Überprü-
fung von Informationen, Aussagen und 
Quellen ist zwar bei bestimmten KI-Sys-
temen möglich, wenn auch nicht immer 
automatisch in befriedigender Tiefe 
und mit Defiziten, wie beispielsweise 
vom KI-System erfundenen Quellen. Doch 
generell gilt für KI-generierten Out-
put eine besondere Sorgfaltspflicht 
und Aufmerksamkeit. Dazu gehört in der 
Regel auch, bei der Auswahl der infrage 
kommenden KI-Systeme eigene Maßstäbe 
anzulegen, diese zu prüfen und zu 

bewerten. Zudem bieten die meisten KI-
Hersteller auch zahlreiche Optionen, 
das KI-System inhouse zu konfigurieren 
und zu optimieren. 

Kreativschaffende nähern sich –  
unseren Untersuchungen in diesem 
Arbeitsbereich zufolge – generativen 
KI-Systemen noch immer sehr experimen-
tell. Viele haben für die richtige Aus-
wahl und den ethischen Einsatz von 
KI-Systemen noch kein abgeschlossenes 
Leitbild entwickelt. Verschiedene KI-
Systeme und -Modelle werden beispiels-
weise in Hackathons und Prompting- 
Experimentierräumen erprobt und mitei-
nander verknüpft, um ein besseres Ver-
ständnis von den möglichen Ergebnissen 
und Einsatzmöglichkeiten zu erhalten. 
	 KI-Modelle werden von ihren Ent-
wickler*innen und Anbietern teils mit 
inhaltlichen Filtern ausgestattet, um 
vermeintliche Tabuthemen aus dem In- 
und Output herauszufiltern – etwa das 
chinesische KI-Modell DeepSeek, das 
Fragen nach historischen und politi-
schen Themen wie das Massaker am Platz 
des Himmlischen Friedens (Tian’anmen-
Massaker) filtert. Solche Verzerrungen 
in den Trainingsdaten und -verfahren 
sind ohne weitergehende Transparenzan-
gebote jedoch kaum nachvollziehbar, 
weder für Nutzer*innen noch für Betrei-
ber oder für sogenannte Ed-Tech-Unter-
nehmen. Dies sind Unternehmen, die 
technologische, sprich digitale  
Lösungen und Werkzeuge für den  
Bildungsbereich entwickeln, wie 
Content-Management-Systeme oder auch 
Lern-Management-Systeme, und damit 
zentrale Arbeitsplattformen von Schu-
len oder Hochschulen. Das heißt, es ist 
zwar laut KI-VO eine Vorgabe an die 
Modellentwickler, diskriminierungs- 

und Bias-arme Modelle zu erstellen bzw. 
auszuliefern. Aber es ist im Interesse 
der Betreiber, die Systeme zu prüfen und 
auf Risiken hin zu analysieren. Daher 
kommt es hier für Bildungsakteur*innen 
zu neuen Herausforderungen.

Der Einsatz generativer KI-Anwendungen 
ist im Bildungskontext zudem auch 
datenschutzrechtlich herausfordernd. 
Dabei setzen sich zum Teil Problemstel-
lungen fort, die auch allgemein im 
Zusammenhang mit digitalen Anwendun-
gen bestehen. Beispielsweise zur 
Datenschutzkonformität spezifischer 
Anwendungen, die aus Sicht von Verwal-
tungsstellen oder Lehrenden in ihrem 
Arbeitskontext vielversprechend 
erscheinen. Gefordert werden deshalb 
seit Langem vertrauenswürdige Zertifi-
kate oder Prüfstellen für den daten-
schutzkonformen Softwareeinsatz in 
Bildungseinrichtungen. 
	 Nicht zuletzt stehen Lehrende oder 
Schulverwaltungen vor der Herausforde-
rung, dass sich die für die Nutzung von 
KI-Systemen erforderliche Infrastruktur 
in vielen Fällen im nichteuropäischen 
Ausland und insbesondere in den USA 
befindet. Bei der Übermittlung von per-
sonenbezogenen Daten in nichteuropäi-
sche Drittstaaten fordert die DSGVO die 
Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Garantien. Die Einhaltung dieser Anfor-
derung erscheint – gerade im Zusammen-
hang mit den USA und dem fragilen 
Angemessenheitsbeschluss zum EU-U.S. 
Data Privacy Framework – als anspruchs-
voll und nicht sicher. Um für mehr 
Rechtssicherheit zu sorgen, haben 
einige Bundesländer mit KI-Anbietern 
und Ed-Tech-Unternehmen umfassende 
Lizenzverträge abgeschlossen. Unter 
anderem in Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen oder Rheinland-Pfalz können 
Schulen ohne eigene Aushandlungsbe-
dürfnisse über Landeslizenzen auf KI-
Anwendungen wie fobizz, SchulKI oder 
FelloFish zugreifen. Diese Anbieter 
werben mit einer gesicherten DSGVO-Kon-
formität. Viele Bildungsinstitutionen 
verfügen jedoch noch nicht über einen 
solchen Zugang: Lehrende und Lernende 
sind hier in der Praxis auf die private 

Nutzung von KI-Systemen angewiesen. 
Daraus resultiert das Phänomen der 
„Schatten-KI“, deren Nutzung mit Risi-
ken verbunden ist.

Was die Auswahl, die Einführung und den 
Einsatz von generativen KI-Systemen in 
der öffentlichen Verwaltung angeht, sind 
die Rahmenbedingungen noch in Bewegung. 
So werden hierfür zwar bundes- und lan-
desrechtlich eigenständige Gesetze und 
Verwaltungsvorschriften erarbeitet. 
Zugleich ist verfassungsrechtlich nicht 
abschließend geklärt, ob aus Gründen der 
Rechtssicherheit, der gesetzlichen Rah-
menbedingungen der Verwaltung und des 
Wesentlichkeitsprinzips der KI-Einsatz 
durch die öffentliche Verwaltung einer 
Regelung unterliegt.  
Der schleswig-holsteinische Landesge-
setzgeber scheint dafür zu sein, denn er 
sah schon beim Erlass des IT-Einsatz-
Gesetzes (ITEG) aus den genannten Grün-
den eine „Pflicht zur gesetzlichen 
Normierung“. In Hessen wurde ein White-
book zu generativer KI vorgelegt. Darin 
wird unter Verweis auf strafrechtliche, 
zivilrechtliche und lizenzrechtliche 
Unklarheiten gefordert, dass der Bundes- 
bzw. Landesgesetzgeber eine gesetzliche 
Klarstellung vorlegt. 
	 Ein wichtiges Auswahlkriterium ist 
die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Vorschriften durch das generative KI-
System. Allerdings ist unklar, ob daten-
schutzrechtliche Pflichten die 
öffentliche Verwaltung auch dann tref-
fen, wenn personenbezogene Daten zwar 
nicht im verwendeten Input enthalten 
sind, das generative KI-System aber mit 
personenbezogenen Daten trainiert 
wurde. Eine offene Frage ist daher, ob 
die datenschutzrechtliche Verantwort-
lichkeit für die Datenverarbeitung, die 
Entwickler und Anbieter haben, auch auf 
die Betreiber durchschlägt. Oder trifft 
sie eine eigene datenschutzrechtliche 
Verantwortlichkeit? Diesbezüglich wird 
auf die reale Gefahr von Datenextraktion 
verwiesen, etwa durch sogenannte Infor-
mation Extraction und Model Inversion 
Attacks. Solche Methoden könnten die für 
das Training genutzten personenbezoge-
nen Daten zutage fördern.

https://www.presserat.de/pressekodex.html
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Das wäre nichts völlig Neues: Sogenannte Auditierungsunternehmen verwenden 
seit Jahren große Energie darauf, belastbare Prüfmechanismen zu entwickeln, 
um die Datenschutzkonformität von Software und IT-Systemen zertifizieren  
zu können. Allerdings sind diese Prüfmechanismen gerade in industrie- und 
gewerbefernen Arbeitskontexten noch wenig verbreitet. Um dies zu ändern, 
ließe sich an Initiativen zur intensiveren Nutzung der Prüfangebote denken, 
etwa durch die Auditierungsunternehmen oder die KI-Anbieter, aber auch durch 
wissenschaftliche und zivilgesellschaftliche Akteur*innen. Ob allerdings 
branchen- oder communityinterne Zertifizierungen und Qualitätskontrollen 
wirksam genug umzusetzen und zu etablieren sind, muss als fraglich betrach-
tet werden. Das zeigt sich unter anderem in diesbezüglichen Erfahrungen bei 
offenen Bildungsmaterialien (Open Educational Resources, OER). Im Bildungs-
bereich und in der Open-Access-Community wird seit Jahren diskutiert  
und darum gerungen, Zertifizierungs- und Qualitätssicherungsmechanismen 
und -standards zu verstetigen – bislang mit leider nur mäßigem Erfolg.

Hohes Interesse an vertrauenswürdiger Prüfung und  
Zertifizierung von KI-Systemen

Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass es bezüglich der Auswahl, der Ein-
führung und des Einsatzes von generativen KI-Systemen in den Arbeits-
bereichen viele Fragen und Unsicherheiten gibt. Die Akteur*innen suchen nach 
Orientierung und Unterstützung. Es besteht ein hohes Interesse an vertrauens-
würdiger Prüfung und Zertifizierung von KI-Systemen, etwa bezüglich des 
datenschutzkonformen Umgangs mit personenbezogenen Daten.

Beispielhaft genannt seien Betreiber 
von KI-Systemen für den Bildungsbe-
reich, die sogenannten Ed-Tech-Anbie-
ter. Sie befinden sich in einem 
Dilemma: Sie wollen und müssen ange-
sichts des technischen Fortschritts 
und des Wettbewerbs in gewissem Maße 
auf KI setzen. Hierbei müssen sie die 
strengen Maßstäbe an Neutralität und 
Diskriminierungsfreiheit einhalten, 
die im Bildungsbereich gelten. Da sie 
aber weder die Kompetenz noch die Mit-
tel haben, selbst KI-Modelle zu entwi-
ckeln, sind sie von den Produkten 
einiger großer – zumeist ausländi-
scher – Marktteilnehmer abhängig.  
Auf deren Trainingsprozesse und Daten-
nutzung haben sie jedoch weder Ein-
fluss noch können sie sie einsehen.  
Das erschwert die Auswahlprozesse 
und -entscheidungen erheblich. Als 

Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, 
werden auch hier Zertifizierungen oder 
Freigabestrukturen diskutiert. Mit 
einer Whitelist, in der die Prüfergeb-
nisse festgehalten werden, könnten 
solche KI-Betreiber erkennen, auf wel-
che KI-Modelle sie sich ohne rechtliche 
Risiken stützen können.  
	 Auch die Akteur*innen in der  
Kultur- und Kreativwirtschaft stehen 
vor der Herausforderung, generative  
KI-Systeme möglichst schnell und effi-
zienzsteigernd in ihre Produktionspro-
zesse einzufügen, ohne dabei die 
infrage kommenden Anwendungen und 
Werkzeuge verlässlich auf ihre Qualität 
und Eignung prüfen zu können. Eine 
zweckmäßige Hilfestellung könnten auch 
hier Zertifizierungen vertrauenswürdi-
ger Anbieter und partizipativ erstellte 
Bewertungsleitfäden sein.

	Bemüht: KI-Qualifizierungen finden im Arbeitsalltag statt,  
die Einführung von KI-Systemen erfolgt selten partizipativ

Der Einsatz von KI-Systemen in der Kultur- und Kreativwirtschaft, im 
Journalismus, in der Bildung und in der öffentlichen Verwaltung erfordert  
neue Kompetenzen. Etwa organisationsbezogen, für die Auswahl und 
Bewertung der KI-Systeme. Gefordert sind aber auch Kenntnisse zu den  
KI-VO-Vorgaben bezüglich der Klassifizierung der eigenen Rolle als Betreiber 
oder eben auch als Anbieter. Und nicht zuletzt geht es um Kompetenzen zum 
Umgang mit den Systemen im jeweiligen arbeitsspezifischen Kontext. Hier 
steht in Unternehmen und Organisationen unter anderem zur Diskussion,  
wie partizipativ die Auswahl und die Einführung der Systeme erfolgt. Gemeint 
ist, wie die Qualifizierungen ablaufen und für wen sie vorgesehen sind,  
ob es reale Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt und ob der Betriebsrat ein-
bezogen wird – was unseren Erkenntnissen nach eher selten der Fall ist.

Eine zentrale Vorschrift der KI-VO ist die Pflicht zum Aufbau von KI-Kompe-
tenzen (Art. 4 KI-VO). Sie ist die einzige Pflicht, die alle Anbieter und Betreiber 
von KI-Technologien, gleich welcher Risikoklasse, einzuhalten haben.  
Sie besagt, dass Anbieter wie Betreiber dazu verpflichtet sind, ihr Personal 
und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung 
von KI-Systemen befasst sind, „in ausreichendem Maß“ im Umgang mit den 
KI-Systemen zu schulen.

Generell finden sich für die unterschiedlichen Arbeitsbereiche bereits zahl-
reiche privatwirtschaftliche wie auch öffentlich geförderte Angebote zum 
Erwerb von KI-Kompetenzen. Dabei existieren ebenso branchenspezifische wie 
branchenübergreifende Angebote. Unklar ist, welche Inhalte durch die KI-Ver-
ordnung verpflichtend vorgeschrieben werden. Diskutiert werden etwa recht-
liche, aber auch soziotechnische Kenntnisse sowie der Austausch von 
bewährten und hilfreichen Anwendungsbeispielen. Unklar ist außerdem, wie 
und auf welche Weise diese Inhalte vermittelt werden können.
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Das Qualifizierungsgebot gilt auch im Bildungsbereich: Akteur*innen, die mit 
KI-Systemen umgehen, sollten entsprechende Kenntnisse zu den Funktions-
weisen der Systeme erlangen. Ziel solcher Bemühungen ist es, ein Bewusstsein 
darüber zu schaffen, wie KI-Systeme funktionieren und worauf bei ihrem  
Einsatz (aus rechtlicher und ethischer Sicht) zu achten ist. Vielen sind etwa  
die systeminhärenten Verzerrungen (Bias) sowie die Einschränkungen vieler 
KI-Systeme – fehlerhafte oder erfundene Quellen sowie faktisch falsche 
Behauptungen – nicht bewusst. Oft fehlen jedoch die finanziellen, zeitlichen 
und personellen Ressourcen, um Personal zu schulen oder schulen zu lassen. 
Für viele Hochschulen, Schulleitungen und Schulverwaltungen ist – trotz der 
von der Europäischen Kommission erarbeiteten Hilfestellungen – unklar, wel-
che Schulungsinhalte genau erforderlich sind. Ebenso, auf welche Weise die 
Wissensvermittlung rund um die generativen KI-Anwendungen – am besten 
systematisch – in der schulischen Bildung verankert werden kann.

Der sinnvolle, aber auch rechtskonforme Einsatz von generativen KI-Systemen 
setzt auch in der öffentlichen Verwaltung in hohem Maße „KI-Kompetenzen“ 
voraus. Diesbezüglich gibt es noch viel zu tun, und zwar auf allen Ebenen. KI-
Kompetenz benötigen nicht nur jene, die generative KI in den Behörden 
anwenden sollen, sondern auch und gerade Leitungs- und Beschaffungsstellen, 
die dafür präzise Einblicke in den konkreten Arbeitskontext benötigen. Nur auf 
diese Weise können Effizienzsteigerungen tatsächlich erreicht, realistische 
Erwartungshorizonte aufgebaut und Frustration bei Bürger*innen, Ver-
waltungsleitung wie auch Verwaltungsmitarbeitenden vermieden werden.

In der Kultur- und Kreativwirtschaft ist der Einsatz von generativen KI-Syste-
men eng mit der Nutzung und Weiterverarbeitung des KI-Outputs verbunden. 
Daher sollten in diesem Bereich die erforderlichen Qualifizierungen hinsicht-
lich KI-Kompetenzen an die spezifischen Bedarfe angepasst sein. Ziel muss 
sein, dass Kreativschaffende KI-Tools sicher und effektiv nutzen können.

Ähnlich im Journalismus, wo KI-Werkzeuge bei zahlreichen Produktions-
schritten eingesetzt werden und zum Teil bereits fest in die Arbeitsabläufe inte-
griert sind. Das legt nahe, auch entsprechende Qualifizierungen aufzubauen 
und als obligatorisch für alle unmittelbar involvierten Kolleg*innen und Mit-
arbeiter*innen zu verankern. Hier bedarf es klarstellender Positionierungen 
und Diskurse. Die vorliegende Untersuchung ergab, dass im Journalismus 
Weiterbildungen zum Einsatz und zur Nutzung von generativen KI-Systemen 
zwar bereits in gewissem Umfang stattfinden – oft jedoch ohne erkennbare Vor-
gehensweise und Strategie. Insbesondere für selbstständige Journalist*innen 
fehlt es an passgenauen Angeboten.

Betriebsverfassungsrecht und betriebliche Mitbestimmung

Ein wichtiger Rechtsrahmen für die Einführung und den Einsatz neuer Arbeits-
mittel und Produktionswerkzeuge, zu denen generative KI-Systeme und -Tools 
zu zählen sind, könnte sich aus dem Betriebsverfassungsgesetz ableiten. Aus 
ihm geht unter anderem das Recht auf Mitbestimmung bei der Arbeits-
gestaltung hervor. Dieses Recht bekommt angesichts des hohen 
Rationalisierungstempos, das sich im Zuge von Digitalisierung, dominierende 
Online-Märkten und nun KI-gestützten Werkzeugen entwickelt hat, großes 
Gewicht. Insofern spielen die Mitbestimmung und die Einbeziehung der Arbeit-
nehmer*innen bei der Auswahl und Einführung von generativen KI-Systemen 
in den von uns untersuchten Arbeitsbereichen eine Rolle.

Wie sich jedoch durch unsere Untersuchungen zeigte, findet beispielsweise 
in journalistischen Betrieben eine umfassende und systematische Einbezie-
hung von Mitarbeiter*innen und deren Vertretungen bei der Auswahl und Ein-
führung generativer KI-Systeme nur selten statt. Zwar würde punktuell auf 
Erfahrungswerte der Belegschaft zurückgegriffen – umfassend partizipative 
Prozesse seien jedoch die Ausnahme. Es existieren Unklarheiten bzw. unter-
schiedliche Auffassungen darüber, ob hierbei die Beteiligung und Mitwirkung 
von Betriebsräten verpflichtend ist. Darüber hinaus sehen viele, wie bedeu-
tend eine Einbeziehung von Mitarbeitenden ist – schon bei der Auswahl und 
bei der Konfiguration der KI-Systeme – insbesondere dann, wenn die KI-Werk-
zeuge mittel- und langfristig in Produktions- und Arbeitsabläufe integriert 
werden sollen.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/faqs/ai-literacy-questions-answers
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	Sensibilisierend: Das Verwenden von geschützten Werken 
für den KI-Input betrifft Urheberrechte und Datenschutz

Im Zuge der Aufforderungen an und Eingaben in KI-Systeme – gemeinhin als 
„Prompting“ bezeichnet – stellen sich viele (auch rechtliche) Fragen: Was ist 
dabei rechtlich zulässig, wo gelten urheberrechtliche Ausnahmeregelungen 
(Schranken)? Wo ist der Datenschutz relevant? Hier sind zwar nicht alle Fragen 
eindeutig zu beantworten, was für Verunsicherung sorgt. Doch zugleich 
bewirkt die Auseinandersetzung mit rechtlichen Fragen eine Sensibilisierung 
für den Umgang mit Werken und Daten im Kontext von generativer KI. Zudem 
fragen sich viele Akteur*innen, ob Prompts selbst schutzfähig sind – und was 
dies für ihren Arbeitsalltag mit sich brächte.

Urheberrechtliche Fragen beim Prompten

Das Prompting basiert – in Arbeitskontexten – in der Regel nur zu einem 
gewissen Teil auf effizient formulierten Anweisungen. Vielmehr gehört zu 
arbeits- und produktionsbezogenen Aufgaben häufig, dem KI-System vor-
handene Inhalte zuzuführen, ob nun Texte, Bilder, audiovisuelle Werke, 
Arbeitsblätter, Formulare, Programmiercode oder Weiteres. 

Diese Inhalte – oft fragmentiert oder in mehreren Schritten als Input ein-
gesetzt – dienen als Vorlage bzw. Ausgangsbasis für die erwünschte Bearbeitung 
oder Modulation, Beantwortung oder Kreation, die das KI-System generieren soll. 
Werden als derlei KI-Input urheberrechtlich geschützte Werke genutzt, kommt es 
zu Vervielfältigungen (Kopien). Solche bedürfen grundsätzlich der Zustimmung 
der Rechteinhaber*innen, können aber unter Umständen auch (nach den 
Schrankenbestimmungen) gesetzlich zulässig sein.

Diesbezüglich ist noch vieles ungeklärt, was Betreiber und Anwender von  
KI-Systeme beim Prompting vor Herausforderungen stellt. Das Einholen von 
Nutzungsrechten ist bei solchen Anwendungen in aller Regel nicht machbar.  
Es spricht einiges dafür, dass auch individuelle Nutzungen (Kopien) von Wer-
ken beim Prompting unter die TDM-Schranken nach §§ 60a und/oder 44b UrhG 
fallen. Denn diese erlauben nicht nur Kopien, die im Rahmen automatisierter 
Trainingsmaßnahmen entstehen, sondern auch solche, die zwecks Analyse 
„einzelner“ Werke erzeugt werden. Zudem können andere – bereichs- oder  
nutzungsspezifische – Schrankenbestimmungen zur Anwendung kommen, 
wie beispielsweise die Privatkopie- und die Zitatschranke oder auch gesetz-
liche Erlaubnisse für Bildung und Forschung. 

Bis diese Fragen durch Rechtsprechung und Rechtswissenschaft geklärt sind, 
bleibt für eine Zeit eine gewisse – und unvermeidbare – Rechtsunsicherheit.  
Das hiermit einhergehende Risiko kann gemildert werden, indem über die Ein-
stellungen verhindert wird, dass die jeweilige KI die eingegebenen Informatio-
nen und Materialien weiter prozessiert. Um den abschreckenden Effekt von 
Rechtsunsicherheit für Mitarbeitende abzumildern, setzen viele Ent-
scheider*innen und Akteur*innen auf Handreichungen, Leitlinien und Schu-
lungen, um ihre Mitarbeitenden zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Damit 
wird das „Inputmanagement“ zu einem wesentlichen Bestandteil der Compli-
ance-Maßnahmen von Unternehmen und Institutionen – ebenso wie das 
Risikomanagement.

Datenschutzrechtliche Fragen beim Prompten

Werden beim KI-Input personenbezogene Daten verwendet, handelt es sich 
zunächst generell um eine datenschutzrechtlich relevante Verarbeitung.  
Für Betreiber als datenschutzrechtlich Verantwortliche gibt es damit eine 
Reihe von Herausforderungen: Sie müssen ein Inputmanagement und effektive 
Compliance-Prozesse rund um den KI-Einsatz etablieren.

Die Datenverarbeitung muss insbesondere durch eine Rechtsgrundlage 
erlaubt sein. Wirtschaftsunternehmen argumentieren in diesem Zusammen-
hang oft, dass das Interesse an der von ihnen verantworteten Datenver-
arbeitung die datenschutzrechtlichen Interessen im Einzelfall überwiegen 
würde. Art. 6 Abs. 1f DSGVO – „berechtigtes Interesse“ – sieht eine solche 
Rechtfertigung ausdrücklich vor: Jedes nicht außerhalb der Rechtsordnung 
stehende rechtliche, ideelle, wirtschaftliche oder sonstige Interesse kann  
die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtfertigen, wenn und soweit 
das hieran liegende Interesse die Interessen der Betroffenen (deren Daten  
verwendet werden) überwiegt. Ob dieses berechtigte Interesse vorliegt,  
muss aufgrund einer Einzelfallabwägung der Unternehmens- und Betroffene-
ninteressen ermittelt werden.

Akteur*innen in der öffentlichen Verwaltung und in öffentlichen Bildungs-
einrichtungen ist der Weg über das berechtigte Interesse allerdings versperrt: 
Art. 6 Abs. 1f DSGVO gilt ausdrücklich nicht für die von öffentlichen Ein-
richtungen verantwortete Datenverarbeitung, soweit sie mit der Erfüllung der 
behördlichen Aufgaben verbunden ist. Wollen Behörden und öffentliche Ein-
richtungen daher personenbezogene Daten beim Prompten nutzen, müssen sie 
eine andere datenschutzrechtliche Rechtfertigung heranziehen. Da die in der 
DSGVO vorgesehenen sonstigen Rechtfertigungsmöglichkeiten an dieser Stelle 
häufig unpraktikabel sind und nur in einzelnen Bundesländern spezifische 
Rechtsgrundlagen für den Einsatz von KI-Systemen existieren, bleiben für die 
öffentliche Verwaltung häufig nur die sogenannten datenschutzrechtlichen 
Generalklauseln aus den Bundes- und Landesdatenschutzgesetzen.

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__60a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__44b.html
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Datenschutzrechtliche Generalklauseln sollen der öffentlichen Verwaltung 
immer dann als Rechtsgrundlage für eine Datenverarbeitung dienen,  
wenn eine konkretere Bestimmung nicht greift. Sie ähneln insofern Art. 6 
Abs. 1f DSGVO, weil auch sie letztlich auf eine Abwägung von Behördeninter-
essen und Bürger*inneninteressen abstellen: Eine Datenverarbeitung soll 
dann erlaubt sein, wenn sie zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe  
„erforderlich“ ist. Wann das der Fall ist, bedarf einer Einzelfallprüfung. 
Damit die zwangsläufig weit formulierten Generalklauseln nicht den Daten-
schutz aushöhlen und jede Datenverarbeitung erlauben, können besonders 
weitreichende Grundrechtseingriffe nicht auf Generalklauseln gestützt 
werden. Unklar ist, ob das auch der Fall ist, wenn personenbezogene Daten 
für KI-Input verwendet werden. Landesregierungen und Datenschutzbehörden  
sind hier gehalten, für weitergehende Klarheit zu sorgen, beispielsweise  
KI-spezifische Rechtsgrundlagen zu schaffen.

Schutzfähigkeit der Prompts 

In vielen Arbeitsbereichen, insbesondere im Journalismus und in der Kultur- 
und Kreativwirtschaft, wird diskutiert, ob Prompts (textuelle Eingaben, mit 
denen die jeweilige Aufgabe der KI definiert wird) urheberrechtlich geschützt 
sein können. Dies wird häufig an der Schöpfungshöhe scheitern. Urheberrecht-
liche Schutzfähigkeit erfordert eine persönliche geistige Schöpfung, die die 
Individualität des Urhebers oder der Urheberin erkennen lässt. Einer 
Aneinanderreihung von Begriffen, die lediglich ein gewünschtes Ergebnis defi-
nieren sollen, fehlt dies in der Regel. Dennoch kann es in Ausnahmefällen zum 
Urheberrechtsschutz eines Prompts kommen. Ob Schöpfungshöhe vorliegt, ist 
eine Einzelfall- und Wertungsfrage. Selbst wenn ein solcher Schutz vorliegen 
sollte, bezieht er sich aber keinesfalls auf das von der KI errechnete 
(„gestaltete“) Arbeitsergebnis, den Output. Die dem zugrunde liegende 
gestalterische Leistung wird von der Maschine selbst erbracht, nicht vom 
Anwender der KI. Diese rechtslogische Unterscheidung zeigt sich bereits daran, 
dass sich die Outputs desselben KI-Systems selbst bei komplexen Prompts bei 
wiederholter Eingabe unterscheiden.

	Pragmatisch: Mit KI-VO-gerechten Leitlinien schaffen 
sich Betreiber einen eigenen Handlungsrahmen 

In den vier beispielhaften Arbeitsbereichen, die wir näher untersuchen, wurde 
deutlich, dass der mitunter bereits alltäglich gewordene Einsatz generativer  
KI-Systeme auch das Verantwortungsbewusstsein von Entscheider*innen und 
Beteiligten fordert und stärkt. Als KI-System-Betreiber oder auch -Anbieter 
müssen Unternehmen, Organisationen, Einrichtungen und die öffentliche 
Verwaltung zahlreiche rechtliche Vorgaben seitens der KI-VO und der DSGVO 
umsetzen oder beachten, wobei sie sich innerhalb gewisser Handlungsspiel-
räume bewegen können, aber eben auch entscheiden müssen.

Zugleich liegt es nahe, für KI-Systeme und den Umgang mit ihnen  
aufgrund ihrer universalen und im Wortsinn „unberechenbaren“ generativen 
Fähigkeiten auch ethische Grundsätze und Leitlinien zu erarbeiten. Etwa weil  
es zu Output von KI-Modellen kommt, der zur Diskriminierung von Menschen  
und Personengruppen führt. Dieser Output ist auf unzureichende Trainings-
daten und Trainings zurückzuführen. Diese und andere Aspekte können  
in internen KI-Leitlinien berücksichtigt werden. Diese können auch bereits  
im Vorfeld herangezogen werden, wenn es um die Bewertung und die Auswahl 
von KI-Systemen geht.

Dass sich insbesondere die Akteur*innen im Journalismus autonom und 
eigeninitiativ mit dem verantwortungsvollen Einsatz von generativen KI-Syste-
men auseinandersetzen, ist ein wichtiger Teil ihres Selbstverständnisses: Sie 
sehen und verteidigen die Presse als unabhängige Kontrollinstanz in demo-
kratischen Systemen. Aufgrund dieser besonderen Rolle stützt sich der 
Journalismus zu großen Teilen auf eine staatsferne, vertrauensfördernde 
Selbstregulierung. Ein wichtiger Bestandteil ist der Deutsche Presserat, dem 
sich ein Großteil der Branche angeschlossen hat. Dieser hat seine Leitlinien 
(Pressekodex) jüngst um eine Verpflichtung zur Kennzeichnung von KI-gene-
rierten Inhalten erweitert. Des Weiteren haben sich insbesondere große 
Medienhäuser eigene Guidelines oder Kodizes zum Umgang mit KI-Output 
gegeben, die eine Vorreiterrolle einnehmen, etwa große Presseverlage, öffent-
lich-rechtliche Sendeanstalten oder Nachrichtenagenturen wie die Deutsche 
Presseagentur (dpa). Darin formulieren sie verschiedene Pflichten zum sorg-
fältigen und verantwortungsbewussten Umgang mit KI-Systemen und KI-gene-
riertem Output – etwa zur menschlichen Kontrolle, zur redaktionellen 
Überprüfung und redlichen Kennzeichnung, aber auch zu ethisch motivierten 
Bewertungs- und Handlungskriterien.

Zwar fällt auf, dass die Leitlinien der journalistischen Medien und Player 
eine große inhaltliche Übereinstimmung haben. Doch zugleich zeigte sich in 
unseren Recherchen, dass sie häufig nicht partizipativ erstellt wurden: Ob also 
wirklich alle maßgeblichen Interessen und Positionen der Akteur*innen im 
Journalismus abgebildet werden, wäre näher zu untersuchen.

https://www.presserat.de/pressekodex.html
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Solche internen Leitlinien (Guidelines), Handlungsempfehlungen oder 
Kodizes finden sich auch bei großen Unternehmen. Mitunter legen Interessen-
verbände oder Gewerkschaften solche Leitfäden vor, was in der Regel für eine 
breite Akzeptanz in diesen Branchen oder Arbeitsbereichen sorgt. Nicht 
zuletzt deshalb, weil damit Verantwortlichkeit demonstriert und um Ver-
trauenswürdigkeit geworben werden soll. Darüber hinaus beanspruchen die 
Leitlinien ihre Geltung auch dann, wenn die Regelungen insbesondere der  
KI-Verordnung nicht greifen. 

In der öffentlichen Verwaltung spielen interne Verwaltungsrichtlinien – 
sie sind rechtlich verbindlich, aber keine Gesetze – eine große Rolle. Das heißt, 
die zahlreichen Selbstverpflichtungen, Handreichungen und Leitlinien zu KI-
Governance können große Wirkmacht entfalten. Denn sie betonen über-
geordnete, für viele ethische Betrachtungen von generativer KI maßgebliche 
Werte und Prinzipien, wie den Grundsatz der Nichtdiskriminierung, der Trans-
parenz, der Datenqualität und der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. 
Zum Teil adressieren sie eine ethische Folgenabschätzung, um absehbare Aus-
wirkungen auf die genannten Werte systematisch in die Auswahl des generati-
ven KI-Systems einzubeziehen.

Ethische Reflexionen und brancheninterne Diskussionen

Wie sich für uns herausstellte, wird die Entwicklung von gemeinsamen 
Leitbildern und Hilfestellungen für die wertebasierte Auswahl und den ethisch 
geleiteten Einsatz generativer KI-Systeme von vielen gefördert. Doch zugleich 
wird sie durch die hohe Innovationsgeschwindigkeit in diesem Markt 
erschwert. Die Folge: Während in der akademischen Diskussion Empfehlungen 
erarbeitet und diskutiert werden, überwiegt in der Praxis der wirtschaftliche 
Druck, generative KI-Systeme einzusetzen, um Zeit zu sparen und effizienter zu 
produzieren.

Für Kreativschaffende spielen im Zusammenhang mit der Auswahl und 
dem Einsatz generativer KI-Systeme ethische Überlegungen und Reflexionen 
eine große Rolle. So beschränken einige Akteur*innen etwa aufgrund des 
hohen Energie- und Kühlwasserverbrauchs generativer KI-Systeme die Nutzung 
solcher Tools auf einfache, weniger Rechenkapazität erfordernde, Funktionen. 
Andere nutzen KI-Tools hingegen oft und unterschiedlich intensiv, etwa um 
eine strukturelle und logische Analyse ihrer Werke durchzuführen. Auch hier 
zeigt sich, dass es innerhalb der Arbeitsbereiche große Unterschiede zwischen 
Mitwirkenden gibt, aber mitunter auch die Akteur*innen selbst vor Zerreiß-
proben gestellt werden: zwischen dem Anspruch auf faire Nutzung der eigenen 
Werke sowie ethisch vertretbaren Trainingsdaten und Outputs einerseits und 
dem individuellen Nutzen von effizienzsteigernden, womöglich aber rechtlich 
und ethisch problematischen KI-Tools andererseits. Die brancheninternen Dis-
kussionen zum verantwortungsvollen Umgang mit und zum Einsatz von gene-
rativen KI-Systemen ist in vollem Gange und wird andauern.

In allen untersuchten Arbeitsbereichen laufen also intensive Diskussionen 
zu außerrechtlichen Rahmenbedingungen: Fragen der Nichtdiskriminierung, 
der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit und der ökologischen wie  
sozialen Nachhaltigkeit stehen auf der Agenda. Dieser Befund legt  
eine weitergehende wissenschaftliche Beobachtung und Bewertung nahe:  
Welche rechtlichen Implikationen und Auswirkungen haben solche Leitlinien 
und Selbstverpflichtungen?  
	 Gleichzeitig können Akteur*innen beispielsweise in branchenübergrei-
fenden Diskursforen von bereits erreichten Zwischenständen in anderen 
Arbeitsbereichen profitieren. Initiator*innen eines solchen Austauschs 
sollten neben Branchenverbänden und wissenschaftlichen Akteur*innen  
insbesondere auch die Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftsnahe  
Interessenvertretungen sein, ebenso der Verbraucher- und Umweltschutz.
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	Unscharf: Für eine rechtssichere Kennzeichnung von  
KI-Output braucht es Konkretisierung und Klarheit

In Art. 50 Abs. 2 KI-VO sind Kennzeichnungs-, Informations- und Trans-
parenzpflichten verankert. Diese treffen zuerst die Anbieter von KI-Syste-
men: Sie müssen bei der Entwicklung von KI-Anwendungen etwa eine 
maschinenlesbare Kennzeichnung sicherstellen. Doch auch alle, die genera-
tive KI im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit nutzen, können als Betreiber 
unter Umständen verpflichtet sein, KI-Output als solchen zu kennzeichnen. 
Dies gilt etwa, wenn das KI-System zur Generierung von Deepfakes genutzt 
oder wenn Texte erzeugt und publiziert werden, mit denen die Öffentlichkeit 
über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse informiert werden soll 
(Art. 50 Abs. 4 Unterabs. 1 und 2 KI-VO). Die Regelungen sollen dabei helfen, 
das Vertrauen in KI-Systeme zu stärken, und zur Erklärbarkeit und Nach-
vollziehbarkeit von KI-Systemen beitragen. 

Zudem schreibt die KI-Verordnung für alle Kennzeichnungs- und Trans-
parenzpflichten vor, dabei die (digitale) Barrierefreiheit zu berücksichtigen 
und die erforderlichen Informationen in klarer und eindeutiger Weise und 
zum Zeitpunkt der ersten Interaktion bereitzustellen (Art. 50 Abs. 6 KI-VO). 
Wie diese Anforderungen im Einzelnen umzusetzen sind, dafür legte die EU-
Kommission im Juli 2025 Praxisleitfäden vor. Sie sollen Orientierung und 
Unterstützung bieten.

Zugleich definiert die KI-Verordnung einige Ausnahmen und Befreiungen. 
So sind bestimmte Anwendungsfelder von den Kennzeichnungspflichten aus-
genommen, beispielsweise wenn der Inhalt Teil eines offensichtlich künst-
lerischen, kreativen, satirischen, fiktionalen oder analogen Werks oder 
Programms ist. Dann beschränken sich die Transparenzpflichten auf die Offen-
legung des Vorhandenseins eines solchen künstlich erzeugten oder manipulier-
ten Inhalts „in einer angemessenen Weise, die die Darstellung oder den Genuss 
des Werks nicht beeinträchtigt“ (Art. 50 Abs. 4 KI-VO). Weitere Ausnahmen von 
den Kennzeichnungspflichten gelten für KI-generierte Inhalte, die sich an die 
Öffentlichkeit richten und von öffentlichem Interesse sind, wenn diese einer 
menschlichen Überprüfung oder redaktionellen Kontrolle unterzogen wurden 
und eine natürliche oder juristische Person die redaktionelle Verantwortung 
für die Veröffentlichung der Inhalte trägt (Art. 50 Abs. 4 KI-VO).

Aktuell bestehen über die genauen Anforderungen an die Umsetzung der 
vor allem an KI-Anbieter gerichteten Pflichten noch Unsicherheiten. Ins-
besondere was die Pflicht zu maschinenlesbarer Kennzeichnung von KI-Output 

und die Information über das generative KI-System betrifft (Art. 50 Abs. 1 und 
2 KI-VO). In der internationalen Wissenschaft und bei großen KI-Anbietern 
werden bereits praxisnahe Lösungsmöglichkeiten diskutiert und entwickelt. 
Welche Prozesse und Best Practices den rechtlichen Kennzeichnungspflichten 
jedoch letztlich genügen werden, ist bislang ungeklärt. Die von der EU-Kom-
mission im Juli veröffentlichten Praxisleitfäden, Guidelines und Durch-
führungsakte bieten Orientierung und müssen sich in der Praxis noch 
bewähren. Sie wurden bereits von zahlreichen KI-Anbietern unterzeichnet, 
befinden sich also in der Umsetzung.

Die Leitfäden sind in erster Linie ein sogenannte Compliance Tools – Werk-
zeuge, um bindende Selbstverpflichtungen aufzustellen. Diese betreffen 
bestimmte Transparenzregeln zu Trainings- und Testdaten sowie zu ein-
gesetzten Rechenleistungen und Energieverbrauchswerten. Des Weiteren ent-
halten die Leitfäden fünf Maßnahmen, die Anbietende ergreifen sollen, um die 
Rechte von Urheber*innen zu schützen. Zudem liefern sie umfangreiche Vor-
gaben zu Sicherheit und Schutzmaßnahmen.

Mit den Leitfäden will die EU den Anbietenden von General-Purpose-AI-
Modellen, wie beispielsweise GPT-4, Gemini oder Mistral, dabei helfen, die 
Vorgaben der KI-Verordnung in die Praxis umzusetzen. Unternehmen oder 
Organisationen können sie freiwillig unterzeichnen und sich damit selbst dazu 
verpflichten, die Vorgaben einzuhalten. Besonders zu beachten ist, dass nicht 
alle Vorgaben der Praxisleitfäden für alle Anbietenden gleichermaßen gelten. 
Anbietende von Open-Source-Modellen müssen sich beispielsweise nicht an die 
Vorgaben zur Transparenz halten – außer diese Modelle sind als Hochrisiko-
Systeme einzustufen. Demgegenüber müssen ausnahmslos alle Anbietenden 
die Vorgaben zum Schutz von Urheberrechten einhalten. Die vorgegebenen 
Anweisungen zu Sicherheits- und Schutzmaßnahmen wiederum gelten ledig-
lich für Anbietende besonders leistungsfähiger KI-Modelle, die als Hochrisiko-
Systeme einzustufen sind. 

Unabhängig von den Vorgaben der KI-VO kommt der Kennzeichnung KI-
generierter Inhalte eine große Bedeutung zu, da sie der Abgrenzung von 
menschlichen Produkten und dem Hervorheben menschlicher Kreativität die-
nen kann. Da KI-generierte Inhalte keinen urheberrechtlichen Schutz 
genießen, haben menschliche Schöpfungen einen höheren Wert. Zudem stär-
ken transparente Angaben über die Entstehung und den Ursprung von Werken 
das Vertrauen in die Urheber*innen und Produzent*innen bzw. Heraus-
geber*innen. Daher sehen insbesondere Kreativschaffende, Medien- und 
Bildungsakteur*innen in den KI-Kennzeichnungen eine wichtige Komponente, 
um in ihren Arbeitsbereichen und auf ihren Märkten bestehen zu können.

Dritte Phase des KI-Lebenszyklus: Umgang mit dem Output 
generativer KI

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/contents-code-gpai
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Die in Art. 50 KI-VO verankerten Kennzeichnungs- und Transparenzpflichten 
betreffen die öffentliche Verwaltung in unterschiedlicher Weise – je nachdem, 
ob sie das jeweilige KI-System nur als Betreiberin nutzt oder womöglich als KI-
Anbieterin agiert. Konkret kommt es jedoch auf die jeweilige Einsatzweise an. 
KI-Systeme, die im Kontext einer Entscheidung über „grundlegende öffentliche 
Unterstützungsleistungen“ verwendet werden – beispielsweise bei der Ent-
scheidung über einen Genehmigungsantrag in der Gesundheitsfürsorge – gelten 
im Sinne der Verordnung als Hochrisiko-KI-Systeme (Art. 6 Abs. 2 in Ver-
bindung mit Anhang III Nr. 5a KI-VO). Nutzt die öffentliche Verwaltung solche 
Systeme entweder in der Entscheidungsvorbereitung oder aber für einen auto-
matisierten Antragsbescheid, muss sie auf Anfrage der betroffenen Person „eine 
klare und aussagekräftige Erläuterung zur Rolle des KI-Systems im Ent-
scheidungsprozess und zu den wichtigsten Elementen der getroffenen Ent-
scheidung“ zur Verfügung stellen können (Art. 86 Abs. 1 KI-VO). Unabhängig 
davon, ob das KI-System als hochriskant einzuordnen ist, können in Bezug auf 
dessen Output die Transparenzvorschriften aus Art. 50 KI-VO relevant sein, 
abhängig von der Rolle der öffentlichen Verwaltung bei der Entwicklung der 
Systeme: Gilt sie als Anbieterin, weil sie zum Beispiel auf ihrer Website einen 
selbst entwickelten Chatbot einsetzt, muss sie interessierte Bürger*innen darü-
ber informieren, „dass sie mit einem KI-System interagieren“. Zudem muss sie 
eine maschinenlesbare Kennzeichnung des KI-Inhalts sicherstellen. Nutzt sie 
als Betreiberin KI-generierte Texte und Bilder, muss sie diese unter Umständen 
ebenfalls kennzeichnen.

Werden generative KI-Anwendungen im Bildungsbereich verwendet –  
beispielsweise im Unterricht oder zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien – 
spielt die Kennzeichnungspflicht an sich eine eher untergeordnete Rolle.  
Die allgemeine Transparenzpflicht für generative KI-Systeme richtet sich  
primär an deren Anbieter – das sind Bildungseinrichtungen in aller  
Regel nicht. Sie können jedoch, bei entsprechenden Aktivitäten, in die  
Rolle eines KI-System-Betreibers geraten. Und da Bildungseinrichtungen  
ziemlich häufig öffentlichkeitsrelevante Informationen veröffentlichen,  
etwa zu hochschulrelevanten Aspekten auf Universitätswebsites, könnte  
auf sie die Betreiberpflicht zukommen, die für Inhalte von öffentlichem  
Interesse eine Kennzeichnung vorsieht.

Die in Art. 50 KI-VO verankerten Kennzeichnungs-, Informations- und Trans-
parenzpflichten können auch für Journalist*innen und Medienunternehmen 
relevant werden. Die Gemengelage verschiedener Regelungssysteme ist hier 
herausfordernd: Einerseits nimmt die KI-VO Publikationen (von Texten über 
öffentlichkeitsrelevante Themen) aus der Kennzeichnungspflicht aus, sofern sie 
einer menschlichen Redaktion unterzogen werden. Andererseits sehen Leit-
linien und (Presse-)Kodizes, die in vielen Redaktionen, Verlagen, Sendern und 
Branchenverbänden als Selbstverpflichtung und Handlungsleitfaden fungieren, 
die Kennzeichnung bestimmter KI-Verwendungen vor. Wie diese Regelungen 
zusammenspielen, scheint weitgehend noch nicht ausgeleuchtet zu sein.

Offene Fragen gibt es nicht nur in Bezug auf das Ob von Kennzeichnungs-
pflichten, sondern auch und vor allem in Bezug auf das Wie. Gerade im 
Journalismus sind die Möglichkeiten und Detailfragen aufgrund der dort gängi-
gen unterschiedlichen Veröffentlichungs- und Distributionsformen sehr viel-
fältig: Welche Bedingungen gelten für eine Kennzeichnung auf Websites, 
welche auf sozialen Medien, in Nachrichten-Apps, in Suchmaschinen, welche 
für Hörfunk, welche für Video und Film? Und: Wie kann die Kennzeichnung 
auch dann effizient sichergestellt werden, wenn Inhalte multimedial angepasst 
und ausgespielt werden?

Hinzu kommt die Frage, ob angesichts der rasch anschwellenden Flut von 
Inhalten, die mit mehr oder weniger KI-Unterstützung entstanden ist, die 
Kennzeichnung überhaupt noch zielführend ist: Denn wenn beim über-
wiegenden Teil von Inhalten entsprechende KI-bezogene Angaben zu finden 
sind, wird dann noch differenziert? Oder steigert das nicht das Misstrauen, weil 
Inhalte als pauschal „nicht ganz echt“ eingeordnet werden? Aus dieser Über-
legung heraus entstehen Ansätze, Technologien und das Bemühen um Stan-
dards, mit denen die Authentizität und „Echtheit“ von Werken gekennzeichnet 
wird bzw. nachzuweisen ist. Obwohl hierfür primär im (foto-)journalistischen 
und medialen Umfeld besonderes Interesse besteht, hat dieser Aspekt schon 
jetzt den gesellschaftlichen Diskurs erreicht und verhandelt ihn als bedeutende 
Rahmenbedingung.
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Authentizitätsnachweis durch „No-KI“-Kennzeichnung

Insbesondere für den Bildjournalismus, aber auch für alle anderen Formate 
rückt die Diskussion um etwaige technisch umgesetzte „Authentizitätsnach-
weise“ zunehmend in den Mittelpunkt. Die Fachverbände betonen: Angesichts 
der zu erwartenden Flut von KI-bearbeitetem Content, der in die sozialen 
Medien und viele andere Kanäle gespült werde, komme den wahrheits-
gemäßen, authentischen Inhalten wachsende und gesellschaftlich relevante 
Bedeutung zu. Denn fotografische oder filmische Aufnahmen hätten – so die 
Argumentation seitens der Fachverbände – durch ihre Technik am ehesten 
einen Wirklichkeitsbezug, weil sie zunächst genau das festhalten, was durch 
die Optik erfasst wird. Würden hier durch automatisierte (KI-)Funktionen in 
den Kameras oder in der implementierten oder für die Nachbearbeitung 
genutzten Software bestimmte Bildbereiche aufgefüllt oder ersetzt oder Details 
dazuerfunden, wäre das eine Manipulation, die im Foto- und Video-Journalis-
mus oder für dokumentarische Werke problematisch sei. Hierbei gehe es um 
die Verantwortung des Fotografen und der Kamerafrau und es stehe das Ver-
trauen in ihre Arbeit auf dem Spiel – und damit die gesellschaftliche Akzeptanz 
von journalistisch arbeitenden Akteur*innen.

Dieser drohenden Entwicklung setzen Verbände sowie übergreifende Alli-
anzen von Kamera- und Softwareherstellern mit der Kennzeichnung bzw. Mar-
kierung von originalen Inhalten, die nicht von KI bearbeitet bzw. manipuliert 
wurden, vertrauensbildende Maßnahmen entgegen. So schlug der Foto-
graf*innenverband Freelens eine Kennzeichnung von Fotos bzw. Bildern in drei 
Stufen oder Kategorien vor. Erstens, das authentisch belichtete Foto, das aus 
der Kamera kommt, mit allenfalls harmlosen Bearbeitungen, etwa geringe 
Farbkorrekturen oder leichter Beschnitt, als Kategorie „A“. Zweitens, das Foto, 
das diese Kriterien nicht mehr erfüllt, als Kategorie „M“ gekennzeichnet. Drit-
tens, das Foto, das manipuliert bzw. KI-generiert ist oder in irgendeiner Form 
durch generative KI bearbeitet ist, als Kategorie „G“.

Veränderung eines Fotos stets auf das 
Original als Quelle zurückgehen. Ob der 
damit beabsichtigte Authentizitäts-
nachweis mit technischen Mitteln tat-

sächlich den (Foto-)Journalismus und 
das Vertrauen in journalistisch arbei-
tende Medien stärkt, ist gewiss eine 
offene Frage.

Wie geht es weiter mit den Kennzeichnungspflichten?

Der Blick vor allem in die Kultur- und Kreativwirtschaft, den Bildungs-
bereich und den Journalismus hat deutlich gemacht, dass an die Kenn-
zeichnung von KI-generiertem Output unterschiedliche rechtliche und ethische 
Anforderungen gestellt werden. Grundlegende Vorgaben, wie jene der KI-Ver-
ordnung – trotz EU-Praxisleitfäden und weiterer Hilfestellungen für die KI-
Anbieter – bedürfen noch weiterer Konkretisierung und Verlässlichkeit. 
Anzuregen ist einerseits, dass bei der Entwicklung der Kennzeichnungs-Praxis-
leitfäden Fachexpert*innen aus unterschiedlichen Arbeitskontexten finanziell, 
strukturell und personell unterstützt werden, damit sie ihre spezifischen 
Anforderungen an KI-Output wirkungsvoll einbringen können. Die Arbeit an 
diesen weiteren EU-Praxisleitfäden beginnt voraussichtlich Ende 2025.

Andererseits sollten interdisziplinäre wissenschaftliche Projekte gefördert 
werden, die bestehende Transparenz- und Kennzeichnungsanforderungen an 
KI-Output aus unterschiedlichen Rechtsbereichen und berufsethischen Leit-
fäden zusammentragen und miteinander vergleichen – und so einen 
umfassenden Blick auf den rechtlichen Status quo ermöglichen. Denn wissen-
schaftliche wie wirtschaftliche Akteur*innen werden nicht auf die Aus-
arbeitung von Klarstellungen und Leitfäden zu Art. 50 Abs. 4 KI-VO warten: Sie 
erproben und entwickeln schon heute Mittel und Wege, wie eine Kenn-
zeichnung von KI-Output möglich ist, ohne zugleich die Lesbarkeit und 
Attraktivität des Outputs zu gefährden.

Auch in Vorbereitung der weiteren EU-Praxisleitfäden, vor allem aber zur 
Identifizierung von Best Practices wird eine aktive, umfassende diskursive und 
kommunikative Begleitung der unterschiedlichen Entwicklungen und Forde-
rungen im Zusammenhang mit der Output-Kennzeichnung dringend empfoh-
len. Stellungnahmen und Positionen von Verbraucher*innen- und 
Sozialverbänden sollten mit den Angeboten und Überlegungen von KI-
Anbietern zusammengebracht und unter Anwendung verschiedener Dimensio-
nen – Nutzbarkeit, Warnfunktion, Attraktivität, 
Informationszweck – abgewogen werden. Erfahrungen und Überlegungen aus 
Branchen wie dem Bildungsbereich und dem Journalismus, aber auch aus 
Rechtsbereichen wie dem Datenschutz-, Wettbewerbs- und Verbraucherschutz-
recht sollten einbezogen werden. Ziel eines solchen – wiederholt durch-
geführten – Diskursforums sollten belastbare Leitlinien sein, die auch Vorbild 
für die Praxisleitfäden der Europäischen Kommission sein könnten.

Einen Schritt weiter gehen technisch 
basierte Kennzeichnungen von fotogra-
fischen Aufnahmen, etwa das mit dem 
Kürzel „C2PA“ bezeichnete Verfahren 
(C2PA steht als Abkürzung für „Coali-
tion for Content Provenance and Aut-
henticity“, auf deutsch etwa 
„Koalition für die Herkunft und Authen-
tizität von Inhalten“). Getragen wird 
diese technische Methode von einer 
breiten Branchen-Allianz, zu der unter 
anderem Kamerahersteller gehören, wie 
Sony, aber auch Softwareunternehmen, 
wie Adobe, Microsoft und Google, sowie 
KI-Anbieter, wie OpenAI und Meta, zudem 

auch der Amazon-Konzern, die öffent-
lich-rechtliche britische Medienan-
stalt BBC und weitere. Die Methode 
umfasst die Kodierung eines digitalen 
Bildes im Moment der Aufnahme mit einer 
einmaligen Identifikationsnummer (ID). 
Diese wird zum einen in den Metadaten 
des Bildes gespeichert, zum anderen 
werden Bild und ID in einem zentralen 
Verzeichnis gesichert. Auf diese Weise 
wird das Original und sein Inhalt sozu-
sagen verewigt, um es als Dokument und 
gegebenenfalls Beweismittel vorzuhal-
ten. Zum anderen ließe sich nach jegli-
cher Bearbeitung und (manipulativer) 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/news/commission-launches-consultation-develop-guidelines-and-code-practice-transparent-ai-systems
https://c2pa.org/
https://c2pa.org/
https://c2pa.org/
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	Ambivalent: Urheberrechtlich ungeschützter KI-Output 
wirft zugleich urheberrechtliche Regulierungsfragen auf

Die rechtliche Ausgangslage ist klar: Auf der Grundlage des Urheberrechts-
gesetzes (§ 2 Abs. 2 UrhG) ist nur eine persönliche geistige Schöpfung eines Men-
schen urheberrechtsfähig. Urheber*in im Sinne des Gesetzes kann daher nur ein 
Mensch sein. Im Umkehrschluss können komplett von einem KI-System gene-
rierte Werke nicht urheberrechtlich geschützt sein. Sie sind per se gemeinfrei und 
dürfen von allen ohne Weiteres beliebig genutzt und weiterverwendet werden. 

Gelten Leistungsschutzrechte für KI-generierte Werke?

Neben der vor allem rechtspolitischen Debatte, ob das Urheberrecht auch für 
KI-generierte Werke gewährt werden sollte, stellt sich die Frage, ob nicht schon 
die geltenden Leistungsschutzrechte ausreichenden Schutz gewähren. Im euro-
päischen und deutschen Urheberrecht ist eine Reihe sogenannter verwandter 
Schutzrechte bzw. Leistungsschutzrechte verankert. Sie schützen beispielsweise 
die kreativen Leistungen ausübender Künstler*innen, aber auch den Aufwand 
und die Investitionen jener, die an der Produktion, Veredelung und Veröffent-
lichung eines urheberrechtlich geschützten Werks mitwirken (z. B. Zeitungsver-
lage, aber auch Musikfirmen/Labels oder Filmproduzent*innen). Diese Rechte 
sind teilweise unabhängig davon, ob Menschen an den Leistungen mitgewirkt 
haben oder ob die Leistungen computergeneriert wurden. Zumindest denkbar 
ist, dass an KI-erzeugten Tonaufnahmen Leistungsschutzrechte des Tonträger-
herstellers entstehen. Auch das Leistungsschutzrecht für Presseverleger könnte 
einen gewissen Schutz gegen die Nachnutzung synthetischer Pressebeiträge bie-
ten. Klar ist jedoch, dass Leistungsschutzrechte einen weit weniger breiten 
Anwendungsbereich haben als das Urheberrecht: Letzteres gilt universell für 
alle menschengemachten persönlichen Kreationen. Leistungsschutzrechte gel-
ten dagegen nur punktuell für bestimmte Arten von Produkten.

Urheberrechtsverletzung durch KI-Output?

In nahezu allen von uns untersuchten Arbeitsbereichen, insbesondere in der 
Kultur- und Kreativwirtschaft, in der Medienbranche und im Bildungsbereich, 
stellt sich die Frage nach etwaigen Urheberrechtsverletzungen durch den Out-
put generativer KI-Systeme und nach dem angemessenen Umgang damit. Diese 
Thematik ist nicht auf KI-Betreiber beschränkt, sondern betrifft alle, die KI-
Output außerhalb des privaten Bereichs verwenden wollen.

Der Output generativer KI-Systeme kann – je nach Einzelfall und konkreten 
Zusammenhängen – eine lizenzierungsbedürftige Verwertung eines für die Ent-
wicklung des KI-Systems oder des zugrunde liegenden KI-Modells genutzten 
Werks darstellen. Daraus ergeben sich unterschiedliche Herausforderungen. 
Erkennen Betreiber oder Anwender auf Anhieb eine Ähnlichkeit des KI-Outputs 
zu einem Werk, müssen sie eine Einzelfallbewertung vornehmen: Handelt es 
sich beim KI-Output in der vorliegenden Fassung um eine Vervielfältigung und 
damit gegebenenfalls um eine urheberrechtlich nicht erlaubte Verwertung? 
Oder handelt es sich vielmehr um eine gesetzlich erlaubte Nutzung, etwa ein 
Zitat, eine Parodie oder ein Pastiche? Wie bei der Bewertung der Schutzfähigkeit 
eines KI-Outputs kann diese Prüfung nur für den Einzelfall erfolgen. Eine 
bereichsübergreifende Sammlung von Beispielen und Bewertungsvorschlägen 
durch eine neu zu schaffende Informations- und Monitoringstelle könnte aber 
auch hier sinnvoll sein, um mehr Orientierung zu ermöglichen.

Zwischen diesen beiden Werkformen 
(menschlich erzeugt bzw. KI-gene-
riert) lassen sich „hybride Schöpfun-
gen“ einordnen, die bereits in vielen 
Arbeitsbereichen üblich und alltäglich 
geworden sind. Das heißt, ein Werk ent-
hält anteilig sowohl KI-generierte 
Inhalte als auch menschliche, schöpfe-
rische Leistungen. Die Reihenfolge der 
Entstehung ist dabei unerheblich. Es 
kann also ein KI-generiertes Ausgangs-
werk manuell bearbeitet oder eine 
menschliche Schöpfung durch eine gene-
rative KI verändert worden sein. Bei der 
urheberrechtlichen Bewertung solcher 
Werke kommt es maßgeblich auf die Ver-
hältnisse der einzelnen Beiträge und 
das Erreichen einer Schöpfungshöhe des 
menschlichen Beitrags an. Die konkreten 
Kriterien für eine nachvollziehbare 
Abgrenzung – auch zwischen KI-assis-
tierten und KI-generierten Ergebnis-
sen – sind komplex. In vielen Fällen 
wird fraglich sein, wem welche Bestand-
teile zuzuordnen sind. Im Streitfall 
wird es schwer sein, zu erkennen bzw. zu 
beweisen, welche Bestandteile woher 
kommen. Und damit wird auch die Bewer-
tung der Schöpfungshöhe der menschen-
gemachten Anteile erschwert. 
	 Das heißt, für die rechtliche 
Bewertung von hybridem „KI plus mensch-
liche Schöpfung“-Output, kommt es auf 
eine komplexe Einzelfallbewertung an, 
die womöglich die Werksentstehung 
ermitteln und gegebenenfalls auch mit 
technischen Mitteln analysieren muss. 
Hierfür fehlt es bislang an Erfahrungs-
werten. Nützlich könnten institutio-
nelle Leitfäden, Abgrenzungshilfen und 
gerichtliche Positionierungen sein,  

an denen man sich orientieren kann.  
Je nachdem, ob diesbezügliche  
Bedarfe zunehmen, ließe sich an die 
Einrichtung einer intersektoralen, 
branchenübergreifenden Informations- 
und Monitoringstelle denken.  
Sie könnte gerichtliche Auseinander-
setzungen um die Werkseigenschaft  
„hybrider Schöpfungen“ aus unter-
schiedlichsten Branchen und  
Fachbereichen sammeln, kategorisieren 
und nebeneinanderstellen. Auf dieser 
Grundlage könnten Leitlinien und 
Bewertungsempfehlungen zur Analyse  
und rechtlichen Bewertung von hybridem 
KI-Output entwickelt werden. 
	 Ob das Ringen um urheberrechtli-
che Schutzansprüche an hybriden  
KI-Output zu maßgeblich vielen juris-
tischen Auseinandersetzungen oder 
bedeutenden Präzedenzfällen führen 
wird, bleibt abzuwarten. Gleichwohl 
zeigten unsere Untersuchungen, dass 
insbesondere in der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft, im Journalismus oder in 
der Medienbranche die Diskussionen zur 
urheberrechtlichen Schutzfähigkeit von 
(jeglichem) KI-Output anhalten.  
	 Bei der Debatte über den urheber-
rechtlichen Schutz von KI-Schöpfungen 
sollte Folgendes bedacht werden: Der 
Nicht-Schutz von KI-generierter Kreati-
vität führt erst einmal dazu, dass die 
menschliche Kreation rechtlich bevor-
zugt wird und damit einen nominell 
höheren Wert hat. Nur sie ist bislang 
marktfähig. Würde ein Leistungsschutz-
recht oder gar Urheberrecht für Automa-
tenkreationen eingeführt, gäbe es 
diesen Vorzug nicht mehr und die mensch-
liche Kreation würde weiter entwertet.

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__2.html
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Aus Sicht der jeweiligen Nutzer*innen läuft der Umgang mit der Rechts-
unsicherheit in Bezug auf Urheberrechtsverletzungen durch die Publikation von 
KI-Output letztlich immer auf eine Risikoabwägung hinaus. Eine umfassende 
Prüfung auf eine Rechtsverletzung in jedem Einzelfall wäre sehr aufwendig. 
Selbst wenn sie mit erheblichem Kostenaufwand durch spezialisierte Anwälte 
vorgenommen würde, wären solche Rechtsverletzungen nicht absolut auszu-
schließen: Zum einen ist die Vielfalt des existierenden Materials zu groß, um 
überhaupt zu einer abschließenden Einschätzung kommen zu können. Zum 
anderen hängt die Frage, ob eine Neuschöpfung in das Urheberrecht an vor-
bestehendem Material eingreift oder nicht, von einer Wertungsentscheidung ab. 
Diese ist in hohem Maße subjektiv. Letztlich bleibt also immer ein nicht 
unerhebliches Restrisiko. Mit dieser Rechtsunsicherheit können Nutzer*innen 
von KI-Output konstruktiv oder destruktiv umgehen.

Ein konstruktiver Umgang würde bedeuten, die Rechtsunsicherheit für 
sich zu nutzen und Restrisiken hinzunehmen, soweit sie (wie eigentlich immer) 
von einem erheblichen Einschätzungsspielraum abhängen. Hierfür spricht, 
dass Rechtsunsicherheit immer beide Seiten trifft: Ist eine Rechtsfrage unklar, 
haben sowohl die Rechteinhaber*innen als auch die Nutzer*innen ein Risiko, 
mit ihrer Einschätzung falschzuliegen. Das senkt die Wahrscheinlichkeit von 
Abmahnungen und Klagen, weil das Prozessrisiko für Rechteinhaber*innen 
steigt. Natürlich ist die Sinnhaftigkeit eines eher risikoaffinen Ansatzes von 
einer vernünftigen Einschätzung abhängig: Publikationen von KI-Erzeug-
nissen, die schon offensichtlich bekannten vorbestehenden Materialien sehr 
ähneln, sind selbstverständlich auch hierbei zu vermeiden.

Eine destruktive, risikoaverse Haltung zu unvermeidlichen Restrisiken 
müsste im Zweifel dazu führen, KI-Output grundsätzlich gar nicht zu ver-
öffentlichen, auch nicht in bearbeiteter Form. Hierfür spricht, dass damit die 
Rechtsunsicherheit vermieden werden kann. Allerdings schneidet man sich 
damit auch sämtliche Potenziale ab, die GenKI bei der Produktion und Publi-
kation von kreativen Inhalten eröffnen. Dies wird absehbar in Zukunft keine 
Option mehr sein, will man nicht von der rasanten Entwicklung überholt und 
abgehängt werden.

	Vielfältig: Weitere Themenfelder zu rechtlichen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Anwendung von KI

Innerhalb der vier von uns untersuchten Arbeitsbereiche stellen sich noch wei-
tere, teils sehr spezifische Fragen rund um die Verwendung generativer KI. 
Diese ergeben sich aus bestimmten Rahmenbedingungen der jeweiligen Bran-
chen. Dazu gehört beispielsweise die Frage nach der Haftung bei Schäden, die 
durch KI entstanden sind. Oder auch die Debatte um Handlungsbedarfe, die 
der KI-Einsatz im Bildungsbereich hinsichtlich des Schul- und Prüfungsrechts 
erfordert und wie in der öffentlichen Verwaltung bezüglich des Dienst- und 
Verwaltungsrechts vorzugehen ist.

Durch KI verursachte Schäden – und nachfolgende Haftungsfragen 

Entsteht durch den Einsatz eines KI-Systems ein Schaden, ist die Haftung nach 
den allgemeinen Grundsätzen zu ermitteln, etwa anhand geltender Produkt-
haftungsgesetze. Doch vielen Akteur*innen fehlt ein Überblick über relevante 
Haftungsrisiken, zum Produktsicherheitsrecht sowie zu diesbezüglichen Refor-
men aus diesem Jahr. Statt der eigentlich geplanten Einführung einer KI-
Haftungsrichtlinie, von der die Europäische Kommission nun abgesehen hat, 
wurden die Regularien der generellen Produkthaftungsrichtlinie geändert und 
auf Softwareprodukte ausgeweitet – worunter auch KI-Hersteller und deren 
Produkte fallen. Diese Ausweitung kann alle Akteur*innen (z. B. aus der  
Kultur- und Kreativbranche, der Medienwirtschaft oder im Bildungsbereich) 
treffen, sofern sie als Anbieter von KI-Systemen zu qualifizieren sind und ihre 
KI-Produkte bei Dritten Schäden verursachen.
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Rahmenbedingungen für den Bildungsbereich aus dem  
Schul- und Prüfungsrecht

Für den Einsatz von generativer KI im Bildungsbereich stellt sich eine zwar 
spezifische, aber bedeutende Frage, nämlich die nach der Urheberschaft eines 
Werks bei absolvierten Prüfungen. 

Der Einsatz generativer KI-Anwendungen als Hilfsmittel, um Prüfungsauf-
gaben zu lösen oder um Prüfungsergebnisse auszuwerten, ist an Schulen wie 
Hochschulen weder pauschal verboten noch pauschal erlaubt. Der zulässige 
Einsatz ist in den relevanten Prüfungsordnungen von Schulen und staatlichen 
Bildungseinrichtungen entweder im Einzelnen festzulegen oder im Wege der 
Auslegung des bestehenden Rechts zu ermitteln. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Frage nach der eigenständigen Leistung der geprüften Person.

Ist der Einsatz generativer KI-Anwendungen grundsätzlich als Hilfsmittel 
erlaubt, ist im Einzelfall zu prüfen und nachzuweisen, inwiefern eine aus-
reichende Eigenleistung vorliegt. Viele Hochschulen haben in diesem Zusammen-
hang ihre Eigenständigkeitserklärungen angepasst. Werden Hausaufgaben, 
Hausarbeiten oder andere schriftliche oder auch kreative Arbeitsleistungen mit-
hilfe eines generativen KI-Systems erstellt und ohne entsprechende Abänderung 
und Eigenleistung dennoch als Eigenleistung ausgegeben, wird dies als 
Täuschungsversuch gewertet. (Im November 2023 urteilte das Verwaltungsgericht 
München, dass ein Bewerber vom Bewerbungsverfahren für ein Masterstudium 
ausgeschlossen werden solle, da ein als Teil der Bewerbung eingereichter Essay 
überwiegend mit einer generativen KI-Anwendung erstellt worden sei. Das 
Gericht stützte sich hierbei auf eine technische Prüfung des Essays durch eine 
Plagiatssoftware sowie die Bewertung zweier Prüfer*innen.)

Rahmenbedingungen durch das Dienst- und Verwaltungsrecht  
sowie durch das Beschaffungs- und Vergaberecht in der  
öffentlichen Verwaltung

Für die öffentliche Verwaltung ergeben sich Grenzen für die Nutzung des  
Outputs generativer KI-Systeme insbesondere durch geltendes Dienst- und  
Verwaltungsrecht. Viele der dort verankerten Einschränkungen dienen dem 
Grundrechtsschutz und betreffen Maßnahmen der Eingriffsverwaltung und 
Gefahrenabwehr. Andere ergeben sich aus rechtsstaatlichen Erwägungen 
durch die Entscheidungsverantwortung der öffentlichen Hand: So verbietet 
das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (VwVfG) automatisierte 
Individualentscheidungen und damit Verwaltungsakte, die nicht auf einer 
konkreten, verhältnismäßigen, gesetzlichen Grundlage bestehen und Raum 
zur „Darlegung des eigenen Standpunkts“ geben und weisen auf Ermessens- 
und Beurteilungsspielräume hin, die Amtsträger*innen haben. In solchen  
Fällen kann kein automatisierter, sondern nur ein unterstützender Einsatz  
von generativer KI infrage kommen.

Der Ausschluss automatisierter, KI-basierter Verwaltungsakte wird teil-
weise kritisch gesehen. Eine Argumentation lautet, dass dort, wo die öffentli-
che Verwaltung mittels Leitlinien oder Verwaltungsvorschriften einen 
nachvollziehbaren Rahmen setze, der Einsatz von generativer KI bei Ent-
scheidungsprozessen nicht anders bewertet werden dürfe als der Einsatz von 
privatrechtlichen Verwaltungshelfern. Zudem seien in der Praxis längst ent-
sprechende Anwendungsfälle anerkannt. Es scheint daher vielversprechend, 
das Verwaltungsverfahrensgesetz die landesrechtlichen Vorschriften an die 
technologischen Möglichkeiten generativer KI anzupassen.

Mit automatisierten Entscheidungen und dem Einsatz algorithmischer 
Entscheidungssysteme gehen allerdings Diskriminierungs- und Fehlerrisiken 
einher. Insbesondere für die öffentliche Verwaltung bestehen daher europa- 
und nationalstaatliche Beschränkungen und (häufig nichtöffentliche) 
Regelungsinitiativen, die teils in deutlich unterschiedlichen Richtungen agie-
ren. Insgesamt gerät die Diskussion um Beschränkungen der öffentlichen  
Verwaltung in der Nutzung von Automatisierungspotenzialen durch den  
verstärkten Einsatz generativer KI-Systeme in Verwaltungsverfahren und um 
neue Impulse zur Staatsmodernisierung unter den Druck von Politik und  
interessierter Öffentlichkeit.

Der niederschwellig ermöglichte Ein-
satz generativer KI-Systeme zur Bear-
beitung von Leistungsüberprüfungen hat 
im Bildungssektor zu intensiven Diskus-
sionen geführt. Zum einen wird über die 
Zulässigkeit in Prüfungssituationen 
debattiert, zum anderen über die Zweck-
mäßigkeit der bestehenden Formate zur 
Leistungsüberprüfung. Zudem wird dis-
kutiert, ob Kennzeichnungspflichten für 
den Einsatz von KI-Systemen bei Prü-
fungsaufgaben sinnvoll sind; ob techni-
sche Verfahren zur Erkennung von 
Täuschungsversuchen einen Mehrwert 
bieten; ob es neue Prüfungsformen 
braucht, um einem sinnvollen und recht-
mäßigen Einsatz von generativen KI-Sys-
temen zu ermöglichen. 
	 Zur Klärung prüfungsrechtlicher 
Fragen liegen bereits erste rechtliche 

Beurteilungen und Empfehlungen  
der Bundesländer vor. Die für die  
Bildungspolitik der Bundesländer 
zuständige Kultusministerkonferenz 
fordert in einer Ende 2024 veröffent-
lichten Handlungsempfehlung, dass  
Prüfungsformen, „die juristisch  
nicht einwandfrei der in der Aufgabe 
geforderten eigenständigen Leistung 
einer Schülerin bzw. eines Schülers 
zugerechnet werden können“ künftig 
„abgeschafft oder grundlegend weiter-
entwickelt“ werden sollen. Expert*innen 
legen nahe, dass der Einsatz von KI  
je nach Fachrichtung unterschiedlich 
geregelt werden könnte: Entscheidend 
bliebe, ob der Einsatz einer  
KI-Anwendung „einen Vorteil mit  
Blick auf bewertungsrelevante  
Kriterien verschafft“.

https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2024/2024_10_10-Handlungsempfehlung-KI.pdf
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Mangelhafte Transparenz der KI-Hersteller

Die vorliegende Untersuchung verdeutlicht, dass die für eine ganze Reihe rechtli-
cher, ethischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen ein Aspekt besonders 
bedeutend ist: Der Einblick in die bei der KI-Entwicklung verwendeten Daten.  
Welche Datensätze für Training und Finetuning wie genutzt wurden, das betrifft 
sowohl den Datenschutz und das Urheberrecht als auch Antidiskriminierungrechte, 
Produktsicherheit, Neutralität und Weiteres. 

Austausch von Leitlinien zwischen den Branchen

Intensive diskursive und reflektierte Auseinandersetzungen innerhalb einzelner 
Branchen und Arbeitskontexte bringen immer wieder klare Hilfestellungen und Leit-
linien zum sinnvollen Einsatz generativer KI-Systeme hervor. Besonders vielver-
sprechend erscheinen kontinuierliche branchenübergreifende Austauschformate: 
Erfahrungswerte des Journalismus mit selbst auferlegten Pflichten und Qualitäts-
kriterien können etwa in der öffentlichen Verwaltung oder der Kreativwirtschaft 
von Bedeutung sein. Pädagogische Fachdiskurse zur Entwicklung sinnvoller Leis-
tungsabfragen im Bildungsbereich könnten beispielsweise von den Debatten der  
Kreativwirtschaft rund um ko-kreative Schaffensprozesse profitieren. 

Unterschiedliche Auffassungen auch innerhalb der Branchen

Wie sich zeigt, gibt es in den untersuchten Arbeitsbereichen jeweils deutlich 
auseinandergehende Auffassungen zur KI-Nutzung. Im Journalismus und in Teilen 
der vor allem Musik, Video und Film produzierenden Kreativbranche kommen  
generative KI-Systeme umfassend zum Einsatz: Große Medienhäuser und Agenturen 
setzen hier sogar auf eigene Entwicklungen, Anpassungen und KI-Angebote. Auf der 
anderen Seite wird – besonders intensiv in der Kultur- und Kreativwirtschaft – 
auch grundlegend über die Sinnhaftigkeit des Einsatzes generativer KI-Systeme 
diskutiert. Ähnlich unterschiedliche Haltungen finden sich auch bei Akteur*innen 
im Bildungsbereich sowie in der öffentlichen Verwaltung. Sowohl die zögernden 
Skeptiker*innen als auch die den Einsatz generativer KI-Systeme begrüßenden 
Befürworter*innen treiben die Diskussion um die disruptiven Potenziale der Tech-
nologie an: Während die einen den stärkeren Schutz menschlicher Kreativität und 
Schaffensprozesse fordern, sehen die anderen die Chancen der Effizienzsteigerung 
durch Technologieeinsatz, die dann (humane) Ressourcen für Qualitätsverbesse-
rung freisetzen könnten. 

Bestehende Regeln umsetzen statt auf Gesetzesreformen hoffen

Nicht zuletzt ist über alle untersuchten Anwendungsbereiche hinweg festzustel-
len, dass viele beim Blick auf zentrale Rahmenbedingungen vor allem realitäts-
orientierte Lösungen anstreben: Im Mittelpunkt steht weniger die Hoffnung auf 
gesetzgeberische Reformbemühungen als die Suche nach einer praktikablen und 
interessengerechten Umsetzung der bestehenden Rechtslage. Diese Lösungen sollen 
aber im Zusammenhang von Auswahl, Einführung und Einsatz generativer KI-Systeme 
zugleich möglichst mehr als unverbindliche Empfehlungen sein: Angestrebt wird 
Verbindlichkeit und Handlungssicherheit.

	Weitere Rückschlüsse und Thesen 

4. Kommende Schritte  
im Forschungsprojekt GenKI-IR
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Das vorliegende Working Paper hat sich um eine übersichtliche Zusammen-
fassung der gesellschaftlichen und rechtlichen Diskussionen rund um  
generative KI-Systeme im Arbeitskontext bemüht. Trotz aller wissenschaft-
lichen Sorgfalt, umfassender Recherche und Verknüpfung unterschiedlicher 
Wissensquellen kann es nicht mehr sein als eine engagierte Momentaufnahme:  
Zu schnell entwickeln sich Technologie und gesellschaftliche Diskussion,  
zu zahlreich sind die Impulse aus unterschiedlichsten Fachdisziplinen.

Wir verstehen unsere Ergebnisse, Überlegungen und Inhalte daher  
vor allem als Zwischenergebnisse: als Versuch einer Aufarbeitung eines  
wissenschaftlich, gesellschaftlich und politisch diffusen Augenblicks.  
Viele Entwicklungen verlaufen parallel und binnen weniger Monate können 
vielversprechende Diskussionen und Lösungsansätze im Sande verlaufen –  
oder unerwartete Impulse an Öffentlichkeit und Unterstützung gewinnen.

Mit dem Newsletter prompt/, den wir im Rahmen  
des Forschungsprojekts herausgeben, werden  

wir mindestens bis zum Projektabschluss weitere Entwicklungen und  
Diskussionen verfolgen und einordnen.

Als Forschungsprojekt GenKI-IR wollen wir versuchen, die gegenwärtigen  
und künftigen Diskussionen und Entwicklungen nicht nur zu begleiten,  
sondern auch aktiv mitzugestalten: Im Rahmen von themenfokussierten 
Zukunftslaboren werden wir mit Expert*innen mögliche Zukunftsszenarien  
zu drei konkreten Rechts- und Gestaltungsfragen erarbeiten: 

Unsere Zukunftslabore stützen sich auf das vom Zukunftsforscher  
Robert Jungk entwickelte Konzept. Es sieht vor, sich dem Status quo aus 
kritisch-multiperspektivischer Sicht zu nähern. Zudem wollen wir  
den Status quo um rechtliche, politische und gesellschaftliche Handlungs-
optionen und Anregungen erweitern. Auf diese Weise können Empfehlungen 
und Szenarien entwickelt werden, die einen konkreten Blick in die Zukunft  
generativer KI-Systeme in Arbeitskontexten ermöglichen.

Die Resultate der Zukunftslabore fließen in die abschließende Projektphase 
ein: Hier werden wir die zentralen Forschungsergebnisse mit Darstellungen 
zur Methodik zusammenfassen. Hieraus gehen weitere fachspezifische  
Veröffentlichungen hervor.

Diese sowie weitere Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt werden  
wir im Sommer 2026 in einer Abschlussveranstaltung vorstellen.  
Alle Ergebnisse werden als Open Access unter freien Lizenzen bereitgestellt. 
Interessierte können sie nutzen und damit weiterarbeiten.

Datenschutz und generative KI: Welche Heraus-
forderungen stellen sich beim Einsatz von  
KI-Systemen hinsichtlich der DSGVO und wie können 
diese überwunden werden? 

Welche Pflichten und Vorgaben könnten sich für die 
Kennzeichnung des Outputs generativer KI bewähren – 
wie und wo müssten sie angebracht oder verfügbar sein?

Wie können Vergütungsmodelle für kreative Arbeit 
aussehen, die fair sind und zugleich langfristig 
bzw. nachhaltig funktionieren?

https://irights-lab.de/publikationen/prompt-oktober-2025
https://irights-lab.de/projekt/generative-ki-innovation-und-recht-in-arbeitsprozessen
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